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Eigenheim schätzen zum Sonderpreis

Die Preise für Wohneigentum 
sind 2023 erneut gestiegen – 
vor allem in Agglomerationen. 
K-Tipp-Leser können ihr 
Eigenheim jetzt zum Sonder-
preis bewerten lassen.

Der Preisanstieg für Immobili-
en betrug zwischen April 2023 
und März 2024 in der Schweiz 
durchschnittlich 4,2 Prozent. 
Das zeigt eine Auswertung des 
Beratungsunternehmens Iazi 
für «K-Geld». Die Unterschiede 
zwischen einzelnen Regionen 
und Städten sind allerdings 
gross. In ländlich geprägten 
Kantonen wie Glarus und Jura 
blieben die Preise etwa gleich, 
ebenso in Städten wie Basel, 
Genf und Lugano. Am stärks-
ten stiegen die Preise in Ag-

glomerationen, etwa in Uiti- 
kon ZH (+10,6 %), Riehen BS 
(+5,2 %) und Horw LU (+9,1 %).

K-Tipp-Leser können den 
aktuellen Verkehrswert ihres 
Eigenheims (Haus oder Woh-
nung) zum Sonderpreis von 
350 statt 450 Franken schät-
zen lassen. So funktionierts:

	■ Internet: Fragebogen aus-
füllen unter Iazi.ch/kgeld.

	■ Per Post: Fragebogen be-
stellen bei K-Tipp, Eigenheim-
bewertung, 8024 Zürich. 

Sparen mit Fleischanschnitt
Gleiche Qualität, tieferer 
Preis: Mit Anschnitten von 
Fleisch- und Fischwaren 
können Kunden bei den Gross-
verteilern im Vergleich zur 
Normalpackung sparen. 

Aldi, Coop, Lidl und die Migros 
verkaufen Anschnitte von geräu-
cherten Fleisch- und Fischwa-
ren mehrere Franken günstiger 
als die normalen Produkte. Ei-
nige Beispiele:

	■ Coop: Trockenfleisch von 
Epagny kostet pro 100 Gramm 
Fr. 11.65. Anschnitte vom Tro-

ckenfleisch des gleichen Her-
stellers gibt es für Fr. 8.63 pro 
100 Gramm – also gut 3 Fran-
ken günstiger.

	■ Migros: Minipick-Wurststäb-
chen von Grischuna gibt es für 
Fr 3.89 pro 100 Gramm. Für An-
schnitte der gleichen Minipick-
würstli zahlen Kunden ledig-
lich Fr. 3.10 pro 100 Gramm. 
Ersparnis: 79 Rappen.

	■ Aldi: Anschnitte von Rauch-
lachs von Almare Seafood kos-
ten Fr. 2.33 pro 100 Gramm. Für 
ganze Lachstranchen des glei-
chen Herstellers zahlen Kun-
den Fr. 3.29 pro 100 Gramm – 
96 Rappen mehr.

Laut Aldi, Coop und Lidl ist die 
Qualität der Anschnitte mit je-
ner der Normalpackungen ver-
gleichbar. Die Migros schreibt, 
die Konsistenz der Fleischan-
schnitte könne variieren.� (rom)

Trockenfleisch: Als Anschnitt 
bei Coop vergünstigt

GUT UND GRATIS BERATEN

	 Konsumenten-Hotline
	 Tel. 044 266 17 17

E-Mail: info@ktipp.ch
Für Fragen und Hinweise rund  
um den Konsumentenalltag,  
Montag bis Donnerstag  
von 8 bis 18 Uhr,  Freitag 
von 8 bis 17 Uhr

 	 Rechtsberatung
	 Tel. 044 253 83 83

E-Mail: beratung@ktipp.ch
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr

 
	 Tests, News, Archiv
	 www.ktipp.ch

Fürs Archiv geben Sie 
Nachnamen und Kundennummer 
(siehe Folie oder Rechnung) ein

	 Geldberatung
	 www.kgeld.ch

Unter } Geldberatung
E-Mail: kgeldservice@kgeld.ch

Weitere Telefonnummern
auf Seite 39

Den K-Tipp finden Sie auch 
auf den Internetplattformen 
Facebook, Instagram, Linkedin, 
Tiktok und X (früher Twitter)

K-Geld:  
Fr. 6.– am 
Kiosk oder 
per Telefon  
044 253 90 60
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... in Gnocchi 
Natriummetabisulfit (E223)?

Die Schwefelverbindung E223 dient zum Kon-
servieren von Lebensmitteln. In Gnocchi soll 
Natriummetabisulfit verhindern, dass sich 
der Teig verfärbt. Sulfitzusätze zählen unter 
den E-Nummern zu häufigen Auslösern von 
Unverträglichkeiten. Bei Allergikern können sie 
gereizte Haut, Kopfweh und 
Atemnot auslösen.                (jw)

Es geht auch ohne E223: 
Zum Beispiel in «Migros 
Bio Kartoffelgnocchi» 
(Bild)

WARUM HATS ...Migros: Nachfüllen ja, aber nur noch im Beutel
In einigen Migros-Filialen konnte man Wasch- und 
Spülmittel nachfüllen. Damit ist jetzt Schluss. Wer 
Verpackung sparen will, kann Nachfüllbeutel kaufen. 

Leere Verpackungen 
von Geschirrspül- und 
Kleiderwaschmitteln der  
Marken M-Plus, Handy 
und Total auffüllen: Das 
war seit 2020 in einigen 
Migros-Filialen im Aargau 
und in Bern möglich. Die 
Nachfüllungen kosteten 
gleich viel wie die ver-
packten Artikel. Bei der 
Einführung gab die Migros 
an, man wolle so die Zahl 
der Verpackungen redu-
zieren. Doch im Februar 

entfernte die Migros die 
Abfüllstationen. Begrün-
dung: Das Konzept sei 

«für eine weitere Verbrei-
tung noch nicht bereit». 
Andererseits stellt die Mi-
gros immer mehr Abfüll-
stationen für lagerfähige 
Lebensmittel auf. Dort 
werden nur teure Bio-
Artikel angeboten.

Tipp: Nachfüllbeutel 
für Spül- und Waschmittel 
helfen, Abfall zu verrin-
gern. Sie sind oft günsti-
ger als normal verpackte 
Artikel. Beispiel: 1,5 Liter 
des Migros-Spülmittels 
Handy kosten im Nachfüll-
beutel Fr. 3.30 – 30 Rap-
pen weniger als in der 
normalen Packung.� (gu/rom)

Grosse Preisunterschiede bei Sonnencremes  
Beim Kauf von Sonnencremes und -sprays lohnt es 
sich, Preise zu vergleichen. Eigenmarken der Läden 
sind oft deutlich günstiger als teure Markenprodukte 
und schützen ebenso gut.

Der Sonnenspray Protect & 
Moisture mit Lichtschutz-
faktor 30 (200 ml) von Ni-
vea Sun kostete Ende Mai 

bei Coop und der Migros je 
Fr. 15.50, in Amavita-Dro-
gerien Fr. 25.95. Klar güns-
tiger war der Internetshop 

Ohfeliz.ch mit Fr. 11.12. Und 
die Kinder-Sonnenlotion 
von Daylong mit Schutzfak-
tor 50+ (150 ml) gab es bei 
Brack.ch für Fr. 22.45, bei 
Coop für Fr. 35.95. Preisdif-
ferenz: Fr. 13.50. 

Noch mehr sparen kann 
man mit Eigenmarken-Son-

nencremes der Discounter 
und Grossverteiler. Diese 
schützen oft ebenso gut wie 
Markenprodukte. Das zeig-
ten Untersuchungen der 
deutschen Stiftung Waren-
test. Beispiel: Die Sonnen-
milch Classic von Cien Sun 
(Lichtschutzfaktor 30) ist 

mit Fr. 3.70 bei Lidl klar 
günstiger als das erwähn-
te Markenprodukt von Ni-
vea, das je nach Händler 11 
bis 26 Franken kostet. Cien 
Sun bietet laut der Stiftung 
Warentest einen sehr guten 
Schutz vor UV-Strahlen. �
� (pit)

Sonnencreme: Cien 
Sun Classic für nur 
Fr. 3.70 bietet guten 
Schutz
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Migros-Abwaschmittel: 
Nachfüllbeutel billiger als 
normale Handy-Packung
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STICHPROBE

Migros: Acht von zehn Ruchbroten 
 waren leichter als deklariert

Baguettes, Ruch- und 
Bauernbrote sind bei 
Lidl und Migros teils 
weniger schwer als 
deklariert. Das zeigt 
eine Stichprobe des 
K-Tipp. Bei Coop und 
Aldi hingegen erhalten 
Kunden fast immer 
deutlich mehr Brot als 
angeschrieben.

Zwei Wochen lang roch 
es in der Testredakti-
on des K-Tipp wie in 

einer Bäckerei. Jeden Mor-
gen kaufte die Redaktion bei 
den Grossverteilern Aldi, 
Coop, Lidl und Migros 16 
Brote und legte diese auf 
eine Präzisionswaage. Er-
freuliches Ergebnis: Die 
meisten der insgesamt 160 
eingekauften Brote hatten 
ein höheres Gewicht als auf 
der Verpackung angegeben.

Die Stichprobe zeigt: Wer 
Brot bei Aldi oder Coop ein-
kauft, hat gute Chancen, 
täglich 30 bis 50 Gramm 
mehr Brot zu erhalten als 
angeschrieben. Ob bei Zopf, 
Baguettes, Brot mit Körnern, 
Ruchbrot oder Bauernbrot: 
Von 80 gewogenen Aldi- 
und Coop-Broten waren bis 
auf eines alle deutlich 
schwerer als angegeben. 

Anders das Resultat bei 
Lidl und Migros: In 25 von 
80 Fällen wog das Brot we-
niger als deklariert. Bei Zopf 
und Brot mit Körnern geiz-
ten Lidl und Migros zwar 
nicht mit Teig. Doch das 
M-Budget-Ruchbrot der Mi-
gros hatte in acht von zehn 

Fällen Untergewicht. Und 
bei Lidl wies das «Buure-
brot» eine ähnlich schlech-
te Gewichtsbilanz auf. Die 
Ergebnisse lassen vermu-
ten, dass die beiden Händ-
ler Ruch- und Bauernbrot 
dauerhaft mit leichtem Un-
tergewicht produzieren. 

Einzelbrot darf beim 
Gewicht abweichen 

Die Migros widerspricht 
und verweist gegenüber 

dem K-Tipp auf einen natür-
lichen Gewichtsschwund. 
Die Brote, die am Morgen 
in den Migros-Filialen lä-
gen, würden am Vorabend 
und während der Nacht ge-
backen. «Verlassen die Bro-
te den Backofen, halten sie 
das Sollgewicht ein», so die 
Migros. «Danach verliert 
das Produkt langsam und 
fortlaufend an Feuchtigkeit 
und dadurch minimal an 
Gewicht.» Zudem müsse 
das angegebene Gewicht 

nur im Durchschnitt über 
eine gesamte Charge Brot 
eingehalten werden. Daran 
halte man sich 

Lidl argumentiert ähnlich. 
Man halte sich an die ge-
setzlichen Vorgaben. Es sei 
bedauerlich, dass der 
K-Tipp beim «Buurebrot» 
Untergewicht feststellte. 
Lidl sagt, man wolle beim 
Lieferanten, einer Schwei-
zer Bäckerei, die Kontrolle 
verbessern, um Abweichun
gen künftig zu verhindern. 

Konsumenten müssen 
damit leben, dass sie nicht 
immer so viel Brot bekom-
men wie auf der Verpa-
ckung oder im Regal ange-
geben. Grund dafür ist die 
für die Hersteller günstige 
Mengenabgabeverordnung: 
Bei den Angaben zum Ge-
wicht handelt es sich ledig-
lich um Mittelwerte einer 
ganzen Produktionsreihe.

Das bedeutet: Einzelne 
Brote dürfen deutlich vom 
angeschriebenen Gewicht 

Lidl-Filiale: Ein «Buurebrot» wog fast 30 Gramm weniger als deklariert
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STICHPROBE

Migros: Acht von zehn Ruchbroten 
 waren leichter als deklariert

  Aldi

Händler

  Coop

  Lidl

  Migros

 
Abweichung 

vom 
deklarierten 

Gewicht

Zopf Baguette Ruchbrot/Bauernbrot Körnerbrot

4,5

6,6

5,2 2,9

8,18,1

6,7
6

-1,3
0

-0,8

9,99,9
9,38,9

2,7

abweichen, wenn andere 
Brote das mit mehr Gewicht 
ausgleichen. Das ist nicht 
konsumentenfreundlich. 
Deutsche Verbraucherzen-
tralen fordern seit langem, 
das Durchschnittsprinzip 
durch das Mindestmengen-
prinzip zu ersetzen. Würde 
dieses gelten, müssten die 
Hersteller bei jedem Brot 
mindestens die angegebe-
ne Menge liefern.

In der Schweiz überwacht 
das Eidgenössische Institut 

für Metrologie das Gewicht 
von Broten. Im Jahr 2022 
kontrollierte die Behörde 
rund 9000 Brote bei Bäcke-
reien und Tankstellen. Er-
gebnis: 11,3 Prozent der Pro-
dukte waren untergewichtig.

Dabei gewährt das Gesetz 
den Produzenten grosszü-
gige Ausnahmen. Je nach 
Brotgewicht dürfen die Pro-
dukte 4,5 bis 30 Gramm we-
niger wiegen als deklariert. 

In der K-Tipp-Stichprobe 
hatte ein «Buurebrot» von 

Lidl am meisten Unterge-
wicht. Es wog 28 Gamm we-
niger als die angegebenen 
430 Gramm. Damit lag das 
Brot sogar unterhalb der ge-
setzlich tolerierten Minus
abweichung für Einzelbro-
te. Brote mit Gewichten von 
300 bis 500 Gramm dürfen 
3 Prozent Untergewicht ha-
ben. Beim «Buurebrot» wä-
ren das also 12,9 Gramm ge-
wesen.

Viel zu befürchten haben 
fehlbare Brotproduzenten 

und -verkäufer nicht. Fin-
det das Institut für Metrolo-
gie in einer ersten Kontrol-
le eine Brotcharge mit 
Untergewicht, müssen die 
Hersteller je nach Zeitauf-
wand die Kosten für die 
Kontrolle selbst überneh-
men. Erst wenn bei einer 
Nachkontrolle innert sechs 
Monaten ein weiterer Ver-
stoss festgestellt wird, 
reicht der Eichmeister des 
Instituts bei der zuständi-
gen kantonalen Staatsan-

waltschaft eine Strafanzei-
ge ein. 

1,2 Kilo Teig ergeben 
1 Kilo Brot

Bäckereien können Unter-
gewicht bei ihren Broten 
ganz einfach verhindern, 
indem sie genügend Teig 
pro Brot verarbeiten. Damit 
ein Ruchbrot nach dem Ba-
cken 1 Kilo wiegt, braucht 
es rund 1,2 Kilo Teig. �
� Andreas Schildknecht
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LEBENSMITTEL-AMPEL

«Es ist kein Zufall, dass Migros
	 und Emmi jetzt aussteigen»

Das Label Nutri-Score zeigt an, wie gesund  
ein Lebensmittel im Vergleich zu ähnlichen 
Produkten ist. Die Migros und Emmi schaffen 
die Kennzeichnung ab. Grund: Viele ihrer  
Produkte wären bald abgewertet worden. 

Die Migros und der Mol- 
kereikonzern Emmi 
machten 2020 und 

2021 grosse Versprechen, 
als sie den Nutri-Score auf 
ihren Produkten einführ-
ten. Die Migros gab an, sie 
werde sämtliche Eigenmar-
ken damit kennzeichnen. 
Und Emmi erklärte, man 
wolle «Kunden eine wich-
tige Hilfe für eine ausgewo-
gene Ernährung anbieten». 

Der Nutri-Score bewer-
tet Lebensmittel nach ih-
ren Inhaltsstoffen. Er zeigt 
auf einer Skala von A bis E 
und von Grün bis Rot, wie 
gesund ein Lebensmittel ist. 
Je mehr Kalorien, Zucker, 
gesättigte Fettsäuren oder 
Salz, desto tiefer ist die Be-

wertung. Bisher führten 
sieben europäische Länder 
das Ampelsystem ein. 

Vor kurzem gaben Emmi 
und die Migros bekannt, 
dass sie bei ihren Produk-
ten den Nutri-Score künf-
tig nicht mehr verwenden 
wollen. Damit setzt mit 
Nestlé in der Schweiz nur 
noch ein einziger grosser 
Lebensmittelhersteller auf 
eine klare Deklaration des 
Gesundheitswerts. Coop 
führte den Nutri-Score gar 
nie ein. 

Die Migros begründete 
den Ausstieg aus dem 
Nutri-Score mit knappen 
Worten: Die Bewertungs
farben von Grün bis Rot 
seien zu wenig bekannt. 

Auch Emmi behauptete, das 
System bringe den Kunden 
keine Vorteile. Was weder 
Migros noch Emmi sagen: 
Die Verantwortlichen bei 
Nutri-Score, die Experten 
der französischen Behörde 
Santé publique France, ver-
schärften Anfang 2024 die 
Bewertung für den Gehalt 

an Zucker, Süssstoffen und 
Salz. Bis Ende 2025 müs-
sen die Lebensmittelher-
steller die neuen Vorschrif-
ten umsetzen. Die neuen 
Regeln betreffen 40 Prozent 
der Produkte. Bei vielen 
resultiert ein schlechterer 
Nutri-Score-Wert. Das gilt 
zum Beispiel für einen Ver-

kaufsschlager von Emmi, 
den «Caffè Latte». Die fran-
zösische Ernährungsspe-
zialistin Pilar Galan hat be-
rechnet, dass alle Sorten 
des kalten Emmi-Kaffees 
die grünen A- und B-Bewer-
tungen verlieren werden, 
sofern die Rezeptur nicht 
verändert wird. Einige Ge-

Nutri-Score: So funktioniert die Lebensmittel-Ampel

Mit dem Bewertungs-
system Nutri-Score 
lassen sich Lebens
mittel der selben Kate
gorie vergleichen – auf 
einer Skala von A bis E 
und von Grün bis Rot. 
Massgeblich sind die 
Nährstoffe im Produkt: 

	■ Enthält es viele Bal-
laststoffe, Eiweiss und 
gewisse Öle, erhält es 
eine grüne Bewertung. 

	■ Enthält es viel Fett, 
Salz oder Zucker, gibt  
es ein rotes E. 

	■ Keine Aussage macht 
der Nutri-Score darüber, 
wie vitaminreich ein Pro-
dukt ist oder wie es her-
gestellt wird. 

Tipp: Die 
K-Tipp-App  
Nutriscan+ hilft, 

den Verarbeitungsgrad 
eines Lebensmittels zu 

erkennen. Scannt man 
im Laden den Strichcode 
eines Produkts mit dem 
Handy, zeigt die App den 
Verarbeitungsgrad mit 
den Nutri-Score-Farben 
an. Sie gibt auch an, wel-
che Zusatzstoffe ein 
Produkt enthält. Nutri
scan+ ist gratis erhält-
lich im App-Store von 
Apple und im Play-Store 
für Android-Handys.

 Bewertung  
vor Umstellung

Neue  
Bewertung

Schlechter bewertet:  
«Caffè Latte» von Emmi  
und «V-Love»-Joghurt  

von der Migros
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«Es ist kein Zufall, dass Migros
	 und Emmi jetzt aussteigen»

tränkevarianten würden gar 
auf ein rotes E herabgestuft.

Die verschärften Vorga-
ben verschlechtern die Be-
wertung von Milch und 
Milchgetränken allgemein, 
aber auch von Produkten 
wie den veganen Joghurts 
der Migros-Marke V-Love – 
zum Beispiel von «V-Love 
Plant Based Creamium Cho
co»-Joghurt (von B auf C). 
Schlechter bewertet werden 
auch viele Süssgetränke. 
«Es ist sicher kein Zufall, 
dass die Migros und Emmi 
jetzt aussteigen», sagt Serge 
Hercberg, einer der Wissen-
schafter, welche den Nutri-
Score entwickelt haben. 

Emmi und die Migros be-
streiten, dass die neuen Vor-
gaben für den Ausstieg aus-
schlaggebend waren: Der 
Nutri-Score sei zu wenig be-
kannt. Das trifft aber nicht 
zu. Eine Studie der Berner 
Fachhochschule von 2022 
ergab, dass in der Schweiz 

69 Prozent der Bevölkerung 
den Nutri-Score kennen.  
Die Forscher kamen zum 
Schluss, dass der Bekannt
heitsgrad noch steigen wür-
de, wenn weitere Produkte 
gekennzeichnet wären.

Lobbyisten reden  
Nutri-Score schlecht

Die grosse Mehrheit von 
über 130 Studien zur Wir-
kung von Nutri-Score zeig-
ten, dass das Bewertungs-
system wissenschaftlich 
solid ist und zu gesünderem 
Konsum führt. Trotzdem 
erwecken Vertreter der Le
bensmittelindustrie seit lan-
gem den Eindruck, dass 
Fachleute den Nutri-Score 
für fragwürdig hielten. 

Dazu gab es zwar eben-
falls einige wissenschaftli-
che Studien – viele davon 
wurden aber von der Le-
bensmittelindustrie finan-
ziert oder von Autoren ver-

fasst, die ihr nahestehen. 
Damit wird die Glaubwür
digkeit des Nutri-Score in 
den Medien erfolgreich in-
frage gestellt. So zitierte 
etwa die NZZ Ende Mai eine 
Studie, die angeblich zeigt, 
dass der Nutri-Score unter 
Experten umstritten sei. Die 
Autoren der Studie arbeiten 
für die niederländische 
Milchlobby und für Vertre-
ter der Zuckerindustrie.

Auch im Parlament in 
Bern bekämpfen Politiker 
den Nutri-Score. So empör-
te sich etwa der Aargauer 
SVP-Nationalrat und Bauer 
Alois Huber darüber, dass 
Apfelsaft wegen seines 
Zuckergehalts beim Nutri-
Score schlecht abschneidet. 

Einen anderen Weg als   
Emmi und die Migros geht 
Valora: Sie kennzeichnet 
ihre Eigenmarken in Avec- 
Läden und an Kiosken neu 
mit dem Nutri-Score.�
� Jocelyn Daloz

Reisebüros

Garantiefonds: Reisende zahlen 
weiterhin Zusatzgebühr
Seit 2022 kassieren viele Reisebüros und 
-veranstalter von Kunden eine Gebühr in der 
Höhe von 2,5 Promille des Reisepreises. Bei 
Familienbadeferien sind das rasch 10 bis 
20 Franken. Die Gebühr fliesst grösstenteils in 
den Garantiefonds der Reisebranche. Sie soll 
dessen Reserven vergrössern und voraus
bezahlte Kundengelder bei einem Konkurs ei-
nes Unternehmens besser absichern («Saldo» 
2/2022). Das heisst: Die Kunden zahlen dafür, 
dass ihre Vorauszahlung beim Konkurs des 
Veranstalters rückvergütet würde.

Innert zwei Jahren stiegen die Reserven 
des Garantiefonds von knapp 4 auf fast 9 Milli-
onen Franken. Das zeigt der Geschäftsbericht 
für 2023. Der Fonds will nun den ange
schlossenen Reisefirmen einen Teil davon er-
statten. Offen ist, ob auch etwas an die Kun-
den zurückfliesst. Die Gebühr selbst wolle der 
Fonds nicht abschaffen, sagt Geschäftsführer 
Marco Amos. Die Reserven hätten «das er-
wünschte Niveau noch nicht erreicht».

Tipp: Bitten Sie das Reisebüro bei der Bu-
chung, auf die Gebühr zu verzichten. Reisefir-
men ist es freigestellt, ob sie diese einziehen 
oder aus der eigenen Kasse bezahlen.� (gs)

Landwirtschaft

Trotz Gesetz: Bund verschiebt 
Meldepflicht für Pestizide
Seit Anfang 2024 müssten Bauern dem Bund 
melden, welche Pestizide sie in welchen Men-
gen wo einsetzen. Dazu müsste der Bund neu 
ein Meldesystem betreiben – eine Art Pesti-
zidregister. Das beschloss das Parlament vor 
drei Jahren. Nun verschob das Bundesamt 
für Landwirtschaft die Einführung des Mel-
desystems bis 2027. Begründung der Behör-
de: Die Landwirtschaftsbetriebe bräuchten 
mehr Zeit für die Umsetzung.

Zum K-Tipp sagt die Behörde, das Parla-
ment habe «kein explizites» Datum für die 
Einführung des Meldesystems beschlossen. 
Tatsache ist: Das Gesetz enthält keine Über-
gangsfristen. Das Amt versäumte es, das 
Meldesystem rechtzeitig aufzugleisen. Dieses 
wäre ein wichtiges Mittel, um den Pestizid
einsatz zu reduzieren. Bisher hat der Bund 
keine Informationen darüber, wer wo welche 
Gifte einsetzt.� (db)

KURZ UND BÜNDIG

 Bewertung  
vor Umstellung

Neue  
Bewertung
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STICHPROBE

Beim Velokauf lässt sich 
viel Geld sparen

Trotz vollen Lagern bei den Händlern sind  
viele Markenvelos nach wie vor teuer.  
Eine Stichprobe des K-Tipp zeigt aber:  
Es gibt günstige Alternativen.

Die Nachfrage nach 
Velos während der 
Coronapandemie war 

gross. Mittlerweile sitzen 
Velohändler aber auf vollen 
Lagern und setzen deshalb 
den Rotstift an – auch bei 
günstigen Modellen. Das 
zeigt eine Stichprobe des 
K-Tipp von Ende Mai. 

So schrieb zum Beispiel 
der französische Sportarti-
kelhersteller Decathlon das 
E-Bike Riverside «500 E» 
von 1350 auf 919 Franken 
herunter. SportX reduzier-
te den Preis für das Moun-
tainbike Ghost «Kato Essen
tial» von 799 auf 559 Fran- 
ken. Und das E-Mountain-
bike Prophete «Graveler» 
gab es bei Obi für 999 statt 
1599 Franken. 

Günstig heisst hier nicht 
qualitativ schlecht. Landi 
etwa verkauft das City-E-
Bike «Dinal III» der Eigen-
marke Trelago für 999 Fran-
ken. Es erhielt vom Magazin 
«Velojournal» eine gute 
Note, weil es über einen 
starken Motor verfügt und 
leicht zu steuern ist. Bereits 
das Vorgängermodell «Gli-
der V» überzeugte und 
schnitt in einem K-Tipp-
Test mit der Note «gut» ab 
(K-Tipp 9/2021).

Auch der Baumarkt 
Jumbo verkauft in seinen 
Filialen unter der Eigen-
marke California günstige 
Velos. Mehrere von diesen 
schnitten in Tests von 
K-Tipp und «Saldo» gut 
oder zumindest genügend 

ab. Das Gravelbike Califor-
nia «Move 2.0» – eine Mi-
schung aus Mountainbike 
und Rennvelo – kostete 
zum Beispiel 499 Franken.

Bei Decathlon gabs das 
vollgefederte E-Mountain-
bike «E-ST 100» der Eigen-
marke Rockrider für 999 
Franken, das Rennvelo der 
Marke Van Rysel «EDR 
Easy» für 449 Franken. 

Grosse Preisdifferenz 
bei Markenvelos

Bei den günstigen Velos 
handelt es sich oft um Ei-
genmarken, die nur in den 
jeweiligen Läden erhältlich 
sind. Markenvelos von Her-
stellern wie BMC, Cannon-
dale und Scott sind deut-
lich teurer. Sie kosten oft 
mehrere Tausend Franken. 
Ein Preisvergleich bei ver-
schiedenen Händlern lohnt 
sich aber. Die Preise für das 
gleiche Modell unterschie-

den sich in der Stichprobe 
des K-Tipp zum Teil erheb-
lich. Und viele Händler bo-
ten Rabatte. Beispiele: 

	■ Rennvelo Cannondale 
«Synapse Carbon 2 RL» 
Rennshop.ch: 3079 
statt 4399 Franken 
Bike24.de: 2391 statt 
3844 Franken 
Sparpotenzial:  
688 Franken

	■ E-Mountainbike Scott 
«Strike eRide 930» 
Bikeworld, diverse  
Filialen: 4048 statt 
5048 Franken  
Bike24.de: 3664  
statt 5025 Franken 
Sparpotenzial:  
384 Franken

Beim elektrischen Trek-
kingbike BMC «Alpenchal-
lenge AMP AL One» war das 
Sparpotenzial am grössten: 
Bei Radsport Thalmann in 

Schenkon LU kostete es 
Ende Mai 4769 statt 4999 
Franken. Gleichzeitig ver-
kaufte es Velo Zürich mit 
einem viel höheren Rabatt 
für 3249 Franken – das sind 
nochmals 1520 Franken 
weniger.

Der deutsche Händler 
Bike24.de liefert Velos di-
rekt montiert in die Schweiz. 
Die Preise für Schweizer 
Kunden enthalten bereits 
die Mehrwertsteuer von  
8,1 Prozent. Das Velo muss 
nicht zusätzlich verzollt 
werden. 

Und noch ein Spartipp: 
Wer keinen besonderen 
Wert auf eine bestimmte 
Farbe legt, sollte sich ver-
schiedene Farbvarianten 
anschauen. So kostete etwa 
das Gravelbike «Crux Ex-
pert» von Specialized bei 
Bike24.de in der Farbe 
Schwarz 3905 Franken, in 
der Farbe Gold 3632 Fran-
ken. � Markus Fehlmann

Rennvelo: Cannondale «Synapse Carbon 2 RL» E-Mountainbike: Scott «Strike eRide 930»

Sparpotenzial: Fr. 688.– Sparpotenzial: Fr. 384.–
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STICHPROBE

Velokauf: Auch wenn ein Bike mit Rabatt angeboten wird, lohnt sich ein Besuch bei anderen Händlern

E-Mountainbike: Scott «Strike eRide 930» E-Trekkingbike: BMC «Alpenchallenge AMB AL One»

Sparpotenzial: Fr. 1520.–



Unternehmen Mitarbeiter total1 Anzahl Mitarbeiter über 651

Alpiq 762 16

Axpo 2700 30

BKW 7068 77

Holcim (Schweiz) AG 1240 6

Swiss-Bodenpersonal 3167 10

1 In der Schweiz 

Angestellte über 65 Jahre bei Economiesuisse-Firmen
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RENTENALTER

Wirtschaftsbosse fordern höheres Rentenalter –    
   beschäftigen aber kaum über 65-Jährige

Die Bevölkerung hat ein höheres Rentenalter 
klar abgelehnt. Trotzdem fordern Wirtschafts-
vertreter, dass länger gearbeitet wird. Doch 
in grossen Unternehmen gibt es kaum über 
65-jährige Angestellte.

Am 3. März stimmte 
die Schweizer Be­
völkerung über eine 

Erhöhung des Rentenalters 
von zurzeit 65 Jahren ab. 
Das Ergebnis war eindeu­
tig: Die entsprechende Ini­
tiative der Jungliberalen 
wurde mit fast 75 Prozent 
Neinstimmen abgelehnt.

Doch davon lassen sich 
Wirtschaftsvertreter nicht 
beirren. So sagte etwa Se­
verin Moser, Präsident des 
Arbeitgeberverbandes, vor 
kurzem gegenüber mehre­
ren Tageszeitungen: «Ich 
bin überzeugt, dass es eine 
Erhöhung des Rentenalters 
braucht.» Und Monika Rühl, 
Direktorin des Wirtschafts­
dachverbandes Economie­
suisse, hält längeres Arbei­
ten ebenfalls für unum- 
gänglich. «Die Erhöhung 
des Rentenalters wird kom­
men, ob uns das passt oder 

nicht», meinte Rühl nach 
der Abstimmung im März. 

Über 65: Nur wenige 
Firmen nennen Zahlen

Doch beschäftigen grösse­
re Unternehmen tatsäch­
lich Angestellte über das 
Rentenalter hinaus? Der 
K-Tipp fragte bei 20 der um­
satzstärksten Mitgliederfir­
men von Economiesuisse 
nach, wie viele Angestellte 
bei ihnen über 65 sind. Das 
Ergebnis zeigt: Grosse Un­
ternehmen beschäftigen 
fast keine Angestellten über 
das Pensionsalter hinaus – 
obwohl das gesetzlich mög­
lich wäre. 

Die meisten Firmen ga­
ben gegenüber dem K-Tipp 
keine Zahlen zu Angestell­
ten im Alter über 65 be­
kannt. Darunter sind auch 
internationale Konzerne 
mit zum Teil Tausenden von 
Angestellten: etwa Novar- 
tis, Roche, Implenia, IBM, 
Nestlé, Google, Lindt & 
Sprüngli, Microsoft, Swiss­
com, DKSH oder Adecco. 

Nur die Stromkonzerne 
Alpiq, Axpo und BKW, die 
Baustoffkonzern-Tochter-
firma Holcim (Schweiz) AG 
und die Fluggesellschaft 
Swiss nannten Zahlen. Der 
Anteil der über 65-Jährigen 
ist bei diesen Firmen ver­
schwindend klein: Er be­

Swiss-Bodenpersonal: Gerade mal 10 von 3167 Angestellten sind über 65 Jahre alt

Fordert höheres Renten-
alter: Severin Moser, 
Präsident des Arbeit­
geberverbandes
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Wirtschaftsbosse fordern höheres Rentenalter –    
   beschäftigen aber kaum über 65-Jährige

Swiss-Bodenpersonal: Gerade mal 10 von 3167 Angestellten sind über 65 Jahre alt

läuft sich auf 0,3 Prozent 
(Swiss-Bodenpersonal) bis 
2,1 Prozent (Alpiq) der Ge­
samtbelegschaft in der 
Schweiz. In Zahlen heisst 
das zum Beispiel bei der 
Swiss: Nur 10 von 3167 Mit­
arbeitern sind über 65 Jah­
re alt (siehe Tabelle).

Economiesuisse wollte 
die Resultate der Umfrage 
bei seinen Mitgliedfirmen 
nicht kommentieren.  

Die Versicherung Allianz 
Suisse wurde bis vor weni­
gen Jahren von Severin Mo­
ser geführt. Er leitete die Ge­
schäfte von 2014 bis 2021. 
In seiner neuen Rolle als 
Präsident des Arbeitgeber­
verbandes fordert er, dass 
Arbeitnehmer länger arbei­
ten und später in Rente ge­
hen. Bei seinem früheren 
Arbeitgeber Allianz Suisse 
gibt es jedoch kaum Ange­
stellte über 65. Nur 29 der 
total 3300 Beschäftigten 
sind in diesem Alter. 

Angestellte über 55 
vor die Tür gestellt 

Recherchen des K-Tipp zei­
gen: Moser engagierte sich 
in seiner Zeit als Chef von 
Allianz Suisse kaum für äl­
tere Angestellte. Im Gegen­
teil: «Mehrere Dutzend An­
gestellte über 55 mussten 
unter Moser gehen», erzäh­
len Mitarbeiter der Allianz 
dem K-Tipp. «Darunter wa­
ren erfahrene Kaderleute 
und Fachkräfte, zum Teil 
langjährige Beschäftigte 
und Koryphäen auf ihrem 
Spezialgebiet.»

Laut den Mitarbeitern bo­
ten einige Betroffene an, für 
weniger Lohn in tieferen 
Positionen und anderen Ab­
teilungen zu arbeiten. Doch 
das sei vom Management 
abgelehnt worden. Dafür 
seien auffallend viele jün­
gere Leute angestellt oder 
Mitarbeiter des Mutterhau­
ses der Allianz aus Deutsch­
land übernommen worden. 
«Dort gab es zu der Zeit zu 
wenig Arbeit. Und dort ist 

es schwieriger, Angestellte 
zu entlassen», berichtet 
eine Mitarbeiterin mit gu­
tem Kontakt zum Allianz-
Hauptsitz in München. 

Severin Moser hält gegen­
über dem K-Tipp nur fest: 
«Die geäusserten Behaup­
tungen sind völlig haltlos.»

«Sie predigen Wasser 
und trinken Wein»

Pascal Scheiwiller ist Ge­
schäftsführer bei der Firma 
von Rundstedt. Sie unter­
stützt unter anderem Älte­
re bei der Stellensuche. Er 
sagt: «Es braucht die Über­
zeugung, dass Ältere kein 
Risiko sind, sondern eine 
Chance.» Viele Arbeitgeber 
behaupteten zwar, sie wür­
den ältere Angestellte wol­
len, verhielten sich dann 
aber völlig anders. Scheiwil­
ler: «Da wird Wasser gepre­
digt, aber Wein getrunken.»

Der Arbeitgeberverband 
schreibt auf Anfrage, er sei 
überzeugt, dass Mitarbeiter 
über 50 in Zukunft gefragt 
seien. Er unterstütze sie mit 
einem eigenen Förderpro­
gramm.� Stefanie Pauli

Alltagsartikel

Preisvergleiche machen Druck: 
Deos wurden günstiger
Der K-Tipp, «Saldo» und die Westschweizer 
Partnerzeitschrift «Bon à Savoir» vergleichen 
bei den Grossverteilern regelmässig die 
Preise von Alltagsartikeln wie Milch, Kaffee 
und Zahnpasta. Das erhöht den Druck auf die 
Händler, die Preise auf das Niveau der Kon­
kurrenz zu senken. «Bon à Savoir» zeigt in 
seiner Mai-Ausgabe, wie sich etwa die Preise 
von Eigenmarken-Deodorants bei Aldi, Coop, 
Lidl und Migros entwickelten: Im November 
2022 kosteten Roll-ons bei Lidl und Aldi 
99 Rappen pro 50 Milliliter, Fr. 1.– bei Coop 
und Fr. 1.20 bei der Migros. Im Februar 2023 
kostete das Deo Prix Garantie von Coop nur 
noch 80 Rappen. Im März senkten Lidl und 
Aldi den Preis ihrer Deos von Cien und Ombia 
auf 79 Rappen. Auch die Migros reagierte: Im 
April sank der Preis der M-Budget-Deodo­
rants ebenfalls auf 80 Rappen. Diese Preise 
sind noch immer gültig. Gegenüber Novem­
ber 2022 beträgt die Ersparnis pro Stück bei 
Coop 20 Prozent, bei Aldi und Lidl 20,2 Pro­
zent und bei der Migros 33,3 Prozent.� (kg/jod)

Sommerfestivals

Einige Openair-Konzerte 
kosten dieses Jahr weniger
Die Musikbranche macht in der Schweiz mit 
Konzerten kräftig Kasse. Vor zwei Jahren 
zeigte eine Stichprobe des K-Tipp: Zwischen 
2012 und 2022 erhöhten Veranstalter von 
grossen Openairs die Preise für 3-Tage-
Pässe deutlich (K-Tipp 10/2022). Eine ak­
tuelle Erhebung des Preisüberwachers 
bestätigt dies. Demnach verteuerten die 
Openairs Frauenfeld TG, Gampel (Wallis), 
Greenfield (Interlaken BE), Gurten (Bern), 
Heitere (Zofingen AG) und St. Gallen zwischen 
2008 und 2023 ihre 3-Tage-Pässe um durch­
schnittlich 61 Prozent. So kostete 2008 ein 
3-Tage-Pass für das Openair Frauenfeld noch 
152 Franken. 2023 waren es 339 Franken – ein 
Plus von 123 Prozent.

Immerhin: Einige Festivals senkten auf die­
ses Jahr die Preise. Beim Openair Frauenfeld 
ist ein 3 Tage-Pass knapp 6 Prozent güns­
tiger. Beim Heitere-Openair zahlen Musikfans 
10 Prozent weniger, in Gampel 2 Prozent.� (mfe)

NACHGEHAKT

Leseraufruf 
Sind Sie über Ihr Pen­
sionsalter hinaus erwerbs­
tätig? Oder hätten Sie 
gern weitergearbeitet?

Schreiben Sie dem 
K-Tipp: per E-Mail an 
redaktion@ktipp.ch 
oder per Post an K-Tipp, 
Postfach, 8024 Zürich



12 K-Tipp Nr. 11    5. Juni 2024

FLUGREISEN

SW
IS

S

Die Beinfreiheit ist über 
den Wolken nicht grenzenlos

Flugpassagiere werden für bequemere Sitz-
plätze oft zusätzlich zur Kasse gebeten. Kom-
fortunterschiede gibt es auch auf Plätzen ohne 
Zuschlag. Portale liefern die nötigen Infos dazu. 

Die Sitzabstände zwi-
schen den Reihen 
wurden in den letz-

ten Jahren in vielen Flug-
zeugen kleiner, die Sitze 
schmaler – mindestens in 
der Economyklasse. Wer ei-
nen Flug bucht, achtet des-
halb neben dem Preis auch 
auf den Sitzplatz. Für etwas 
mehr Beinfreiheit verlan-
gen Airlines meist Zuschlä-
ge. Beispiel: Die Swiss be-
rechnet für einen Platz am 
Notausgang auf einem Eu-
ropaflug zusätzlich 40 
Franken – obwohl der Stan-
dardtarif «Economy Clas-
sic» eine Gratis-Reservati-
on verspricht. Möchte man 

im Flugzeug weiter vorn sit-
zen, verlangt die Swiss 29 
Franken Aufpreis. 

Seatmaps bewertet 
Komfort aller Plätze

Unterschiede beim Kom-
fort gibt es auch bei Plätzen 
ohne Zuschlag. Internet-
portale wie Seatmaps.com, 
Seatguru.com oder Aerolop.
com liefern nützliche Infos 
dazu. Seatmaps bewertet 
bei jedem Flugzeugtyp den 
Komfort aller Sitzplätze, 
unabhängig von der Preis-
klasse und macht Angaben 
zu Vor- und Nachteilen ein-
zelner Sitze. Erwähnt ist 

etwa, bei welchen Airlines 
die Sitzlehnen nicht ver-
stellt werden können. Die 
Swiss gibt bei solchen Plät-
zen nur an: «Sitz begrenzt 
verstellbar». Zudem zeigt 
Seatmaps modellgetreue 
Sitzpläne, während viele 
Airlines bloss grobe Grund-
risse anzeigen. Und: Kom-
fortablere Plätze sind grün 
eingefärbt, Sitze mit Nach-
teilen rot. 

Gut zu wissen: Die meis-
ten Airlines garantieren 
nicht, dass gemeinsam rei-
sende Passagiere neben
einander sitzen können. Es 
kann sich darum lohnen, 
frühzeitig via Internet ein-
zuchecken und sich einen 
Sitzplatz zu sichern. Am 
Eincheckschalter kann 
man den Platz unter Um-
ständen nicht mehr wäh-
len.� Anja Schelbert

Sitzplätze im 
Flugzeug: Internet- 
portale liefern 
nützliche Angaben 
zum Komfort

Seatmaps.com: So findet man 
bequemere Plätze

	■ Im Internet die 
Seite Seatmaps.com 
aufrufen.

	■ Im Suchfeld Namen 
der Airline, Flugnum-
mer, Abflug-/Ankunfts-
datum oder Flugzeug-
typ eingeben.

	■ Auf die Lupe oder die 
Eingabetaste drücken, 
um die Suche zu star-
ten. Den entsprechen-
den Flug auswählen. 
Darauf wird die detail-
lierte Sitzplatzkarte an-
gezeigt (Bild).

	■ Farben der Sitzplätze 
beachten. Auf den ge-
wünschten Platz kli-
cken. Es erscheinen 
Infos etwa zu Beinfrei-

heit, Sitzbreite, Nähe zu 
Notausgängen, Fens-
ter- oder Gangplatz.
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Jacqueline Bieri: Guthaben von 80 Franken verfiel nach einem Jahr Heinz Steiner: «Dieser Service ist nicht selbstverständlich»

ÄRGER DER WOCHE AUFSTELLER DER WOCHE

Kinoguthaben schnell abgelaufen
Jacqueline Bieri kaufte im 
Voraus Tickets fürs Kino. Als sie 
diese ein Jahr später einlösen 
wollte, war das Guthaben nicht 
mehr verfügbar.

Jacqueline Bieri aus Therwil BL 
geht regelmässig ins Kino, mit der 
Familie oder Freunden. Die Vor-
stellungen besucht sie meist im 
«Kult.Kino Atelier» in Basel. Dort 
kaufte Bieri eine Kinoabokarte und 
bezahlte dafür 80 Franken. Der Be-
trag berechtigt laut den Betreibern 
zu sechs Eintritten, was einem ver-
günstigten Preis von gut 13 Fran-
ken pro Ticket entspricht.

Vor kurzem versuchte die Basel-
bieterin, im Internet mit der Kar-

te zwei Tickets zu kaufen – ohne 
Erfolg. «An der Kinokasse erhielt 
ich dann die Auskunft, dass die 
Karte nach einem Jahr abläuft», 
erzählt Jacqueline Bieri. «Man sag-
te mir jedoch, ich würde die Ein-
tritte nicht verlieren, wenn ich die 
Karte neu auffülle.» Zähneknir-
schend zahlte sie weitere 80 Fran-
ken.

Das Basler Kino bestätigt gegen-
über dem K-Tipp, dass die Eintrit-
te nach einem Jahr verfallen. In 
«ausserordentlichen Situationen», 
etwa bei einer langen Krankheit, 
zeige man sich jedoch «immer ku-
lant» und verlängere die Laufzeit. 
Fazit: Vorauszahlung lohnt sich 
nicht.�  (mfe)

Dampfabzug kostenlos repariert
In Heinz Steiners Küche funk­
tionierte der Dampfabzug nicht 
mehr richtig. Der Hersteller 
zeigte sich kulant, obwohl die 
Garantie abgelaufen war.

Heinz Steiner aus Meggen LU kauf-
te vor über fünf Jahren ein Koch-
feld der österreichischen Firma 
Bora. Es verfügt in der Mitte über 
einen integrierten Dampfabzug. 
Preis für die ganze Anlage: rund 
7200 Franken. Vor einigen Mona-
ten traten am Dampfabzug immer 
wieder Störungen auf. Er lief oft 
erst nach mehrmaligem Betätigen 
der Starttaste richtig. «Das war 
sehr ärgerlich», erzählt Steiner. Er 
meldete sich deshalb bei der Fir-

ma Bora und schilderte sein Pro-
blem. Schon wenige Tage später 
kam ein Monteur mit passenden 
Ersatzteilen vorbei und reparier-
te Steiners Dampfabzug.

Die Garantie für das Gerät war 
längst abgelaufen. Deshalb rech-
nete der Luzerner mit Kosten für 
die Reparatur. Umso mehr freute 
er sich, als ihm der Servicetechni-
ker erklärte, dass die Firma Bora 
die Kosten aus Kulanz überneh-
me.

Seit der Reparatur läuft der 
Dampfabzug in Heinz Steiners Kü-
che wieder einwandfrei. Er ist 
dankbar: «Dieser Service der Fir-
ma Bora ist nicht selbstverständ-
lich.» � (mfe)

Gefreut oder geärgert? Schreiben Sie uns: K-Tipp, Postfach, 8024 Zürich, oder redaktion@ktipp.ch

NEULICH BEI ALDI

Ein Bikini 
für Frauen

Vor kurzem verkaufte der De­
tailhändler Aldi in seinen Filialen 
Bikinis der Marke Sylvie Meis. 
Meis, ein niederländisches 

Model, ist auf der Verpackung 
gleich selbst abgebildet. Sie 
trägt darauf das Bikini. Die Ziel­
gruppe ist dadurch eindeutig 
auf Frauen eingegrenzt – sollte 
man meinen. Doch damit nie­
mand auf falsche Gedanken 
kommt, heisst es über dem Foto 
des Models in grossen Buch­
staben «Damen-Bikini». Auch 
bei BH scheint Aldi mögliche 
Missverständnisse vermeiden 
zu wollen. Auf der entsprechen­

den Packung steht gross 
«Damen-Sport-BH». 

Das könnte durchaus Schule 
machen. Um jegliche Unsicher­
heit bei Kundinnen und Kunden 
zu vermeiden, könnten die Her­
steller und Händler in Zukunft 
auch andere Produkte noch 
eindeutiger anschreiben: Sie 
könnten beispielsweise Regen­
mäntel mit dem Hinweis «Für 
nasse Tage» verkaufen oder 

Pyjamas mit der Bezeichnung 
«Für die Nacht». Mützen liessen 
sich «Zum Tragen auf dem 
Kopf» anschreiben, Schwimm­
flossen «Zur Verwendung an 
den Füssen» und Ofenhand­
schuhe mit dem Verpackungs­
hinweis «Für heisse Sachen». 
Selbst bei den ganz jungen 
Kunden gibt es noch Klärungs­
potenzial: Strampler oder  
Nuggi zum Beispiel wären «Nur 
für Säuglinge».

Roger  
Müller

mailto:redaktion@ktipp.ch


Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten

Dein Snack-Team für die EM.

Coop Prix Garantie 
Lager-Bier Dose, 
50 cl (100 cl = 1.20)

0.60

Coop Prix Garantie Petit Beurre Chocolat, 
Fairtrade Max Havelaar, 125 g (100 g = 1.–)

1.25

Coop Prix Garantie 
Sticks gesalzen, 
250 g (100 g = –.40)

1.00

2.85
Coop Prix Garantie 
Choco Peanuts, 
Fairtrade Max Havelaar, 
375 g (100 g = –.76)

3.55 Coop Prix Garantie 
Chips Paprika, 
350 g (100 g = 1.01)

3.45 Coop Prix Garantie 
Holunderblüten Sirup, 
1,5 Liter (1 Liter = 2.30)
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TESTS

Diese Kindersitze schützen  
bei Unfällen gut

Die deutsche Stiftung Warentest hat Autositze 
für Kinder geprüft. Ein Modell erwies sich als 
untauglich: Beim Crashtest löste sich der Sitz.  

Erst ab einer Grösse 
von 1,5 Meter oder ei­
nem Alter von zwölf 

Jahren dürfen Kinder ohne 
Sitzerhöhung im Auto mit­
fahren. Die Stiftung Waren­
test hat 16 Produkte für ver­
schiedene Körpergrössen 
geprüft. Bei den Modellen 
für Kinder mit einer Grös­
se von 61 bis 105 Zentime­
ter war der «Sirona Gi i-
Size» von Cybex das beste 
in der Schweiz erhältliche 
Produkt. Der Sitz schützte 

bei Unfällen gut, war ein­
fach zu handhaben und be­
quem. Nicht zu empfehlen 
ist der «Viaggio Twist + Base 
Twist» von Peg Pergeo. Im 
Crashtest brach der Stütz­
fuss der Isofix-Basis ab, wo­
rauf sich der Sitz löste.

Bei den grösseren Model­
len war der «Solution G 
i-Fix» von Cybex top. Er 
schützte bei Unfällen gut 
und war für Kinder sehr be­
quem. Nachteil: Er benötigt 
im Auto recht viel Platz.  (bel)

WEITERE TESTS

Flüssig-Make-ups
Flüssig-Make-ups sollen der Gesichtshaut ein 
ebenmässiges und frisches Aussehen verleihen. 
Doch im «Saldo»-Praxistest enttäuschten die 
meisten der zwölf Produkte. Nur die Foundation 
«Best Skin Ever» der französischen Kosmetikket-
te Sephora schnitt sowohl im Praxistest als auch 
bei den Inhaltsstoffen gut ab. Über die Hälfte der 
Produkte erhielt eine ungenügende Gesamtnote.

Gute Flüssig-Make-ups (Preis pro 10 Milliliter):
	■ Sephora Best Skin Ever  
(Fr. 8.96, Sephora, Bild) 

Genügende Flüssig-Make-ups:
	■ Maybelline Dream Radiant Liquid  
(Fr. 5.65, Migros) 

	■ Essence Fresh & Fit Foundation  
(Fr. 2.28, Migros) 

	■ Benecos Natural Light Fluid  
Foundation (Fr. 2.80, Coop) 

Gute Autokindersitze für 
Grössen 61 bis 105 cm:

	■ Cybex Sirona Gi i-Size 
 (Fr. 409.–, Cybex-online.com, Bild) 

	■ Cybex Sirona G i-Size + Cybex Base G  
(Fr. 428.–, 4mybaby.ch) 

Gute Autokindersitze für 
Grössen 100 bis 150 cm:

	■ Cybex Kindersitz 
Solution G i-Fix 
(Fr. 163.95, Baby-walz.ch) 

	■ Britax Römer Kidfix i-Size 
(Fr. 249.–, Baby-walz.ch)

	■ Nuna Kinderautositz Aace LX 
(Fr. 279.–, Interdiscount.ch) 

	■ Maxi-Cosi Rodifix Pro 2 i-Size  
(Fr. 199.–, Baby-walz.ch) 

	■ Britax Römer Hi Liner 
 (Fr. 199.90, 4mybaby.ch) 

Grillkäse

«Saldo» liess Grillkäse im 
Labor untersuchen. Erfreu
liche Bilanz: 16 von 20 Pro-
dukten waren hygienisch 
einwandfrei. 4 Grillkäse 
waren mit vielen Enterobak-
terien oder Hefepilzen be
lastet, nämlich der «Happily 
Tomme Original» und der 
«Fromella Provençale», bei-
de von Baer, der «Grillkäse» 
von Coop Prix Garantie und 
der «Baer Fromella Bio 
Alpenkräuter» von Coop 
Naturaplan.

Campingbetten
«Haus & Garten Test» hat Campingbetten und 
-matten geprüft. Bei den Matten schnitten zwei 
Modelle der Decathlon-Marke Quechua am besten 
ab. Diese waren praktisch, bequem und gut verar-
beitet. Zudem liessen sie sich einfach reinigen.

Gutes Feldbett:
	■ Semptec NX-3931 (Fr. 289.95, Pearl.ch) 

Gute aufblasbare Campingmatte:
	■ Quechua Luftmatratze 70 cm aufblasbar – 
Air Seconds Comfort für 1 Person 
(Fr. 79.90, Decathlon.ch) 

Sehr gute Matte mit Schaumstoffkern:
	■ Quechua Selbstaufblasende Luftmatratze  
Ultimate Comfort 70 cm 1 Person 
(Fr. 129.90, Decathlon.ch, Bild) 

Quelle: «Test» 6/2024

Quelle: «Haus & Garten Test» Mai/Juni 2024
Quelle: «Saldo» 10/2024, für Fr. 4.50 
am Kiosk oder per Tel. 044 253 90 90

Quelle: «Saldo» 10/2024, für Fr. 4.50 am Kiosk 
oder per Tel. 044 253 90 90
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Schlecht für Mücken – und 
schädlich für Menschen

Die meisten Mückensprays schützen gut vor 
Stichen. Doch fast alle enthalten allergene, 
fruchtbarkeitsschädigende und wahrscheinlich 
krebserregende Duftstoffe in sehr hohen 
Mengen. Ein einziges Mittel ist empfehlenswert.

Die meisten Mücken-
sprays sind gemäss 
Verpackung ab einem 

Alter von ein oder zwei Jah-
ren empfohlen. Eltern soll-
ten aber wissen: Acht von 
zehn Mückensprays sind 
für Kinder ein Gesundheits-
risiko. 

Im Auftrag von K-Tipp 
und «Kassensturz» ermit-
telte ein Labor, wie lange 
die Sprays Mücken fernhal-
ten. Weitere Experten prüf-
ten die Mittel auf proble-
matische Duftstoffe.

Ergebnis: Ein einziger 
Spray war gesamthaft gut. 

Das Migros-Produkt «Anti 
Insect Sensitive» schützte 
im Labor rund fünf Stun-
den vor Mücken und war 
frei von heiklen Stoffen. Bei 
der Wirkungsdauer erziel-
te der Spray «Anti Brumm 
Forte» mit mehr als sieben 
Stunden die Bestnote. Doch 
mit dem Mittel gelangen 
fünf stark allergene Stoffe 
auf die Haut. Die übrigen 
acht Sprays waren «unge-
nügend» oder «schlecht».

Die Sprays «Kik Strong 
Insektenschutz» und «Mos-

ki-No Mückenschutz» be-
währten sich im Praxistest 
zwar sehr gut. Doch sie 
enthielten hohe Mengen der 
verbotenen Duftstoffe Ly-
ral und Lilial. Gründe für 
das Verbot: Das nach Mai
glöckchen riechende Lyral 
ist der aggressivste von al-
len allergenen Duftstoffen. 
Lilial kann laut der Europä-
ischen Chemikalienagen-
tur unfruchtbar machen 
und dem Kind im Mutter-
leib schaden. Die Stoffe 
können über Haut, Atmung 

und Hände in den Körper 
gelangen. 

Bund will gegen 
Hersteller vorgehen

Produkte mit Lyral sind in 
der Schweiz und der EU seit 
August 2021 verboten, sol-
che mit Lilial seit März 
2022. Weshalb sind immer 
noch Produkte mit beiden 
Stoffen im Verkauf? Ge-
mäss Bundesamt für Ge-

Anti Insect Anti Brumm Kik Anti Insect Farfalla Gejo Anti Brumm Kik Moski-No Anti Insect
Bezeichnung Sensitive Forte Sensitive Insektenschutz Forte Naturel Anti-Insektenspray 

Abwehrkraft
Mücken & Zecken Schutz Naturel Strong Insektenschutz Mückenschutz Spray Natural

Wirkstoffe (laut Deklaration) Icaridin 20 % DEET 29,9 % Icaridin 20,6 % DEET 30 %, Citriodiol 10 % Citriodiol 30 % Icaridin 20 %, Citriodiol 
20 %

Citriodiol 30 % DEET 25 % DEET 20 % Citriodiol 20 %

Inhalt in Milliliter (ml) 100 150 100 100 75 100 150 100 100 100

Bezahlter Preis in Franken 7.95 19.90 11.90 6.95 16.70 7.95 18.20 8.95 4.95 7.50

Preis pro 100 ml in Franken 7.95 13.27 11.90 6.95 22.27 7.95 12.13 8.95 4.95 7.50

Eingekauft bei Migros Coop Vitality Transa Migros Galaxus Landi Amavita Apotheke Coop Coop Migros

Ebenfalls erhältlich bei – Apotheken, Brack, Drogerien,  
Galaxus, Manor, Microspot

Coop, Brack, Galaxus,  
Microspot, Outdoorläden

– Apotheken, Brack, 
Drogerien, Farmy, Galaxus

– Apotheken, Brack, 
Drogerien, Galaxus, 
Microspot

Apotheken, Brack, Drogerien, 
Galaxus, Manor, Microspot,  
Outdoorläden

– –

Wirkungsdauer 4,8 6 3,4 6 5,5 5,6 5,2 5,9 5,6 3,9

Notenabzüge

Schwach allergene Duftstoffe1 0 0,3 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2

Stark allergene Duftstoffe2 0 1,5 0 1,2 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 1,2

Verbotene, gesundheitsschädliche Stoffe3 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 1,5

Gesamtnote 4,8 4,2 3,4 3,1 2,3 2,2 2 1,8 1,5 1
Gesamturteil Gut Genügend Ungenügend Ungenügend Schlecht Schlecht Schlecht Schlecht Schlecht Schlecht

Notenskala:  5,5 bis 6 = sehr gut  4,8 bis 5,4 = gut  4,0 bis 4,7 = genügend  2,5 bis 3,9 = ungenügend  unter 2,5 = schlecht  1 0,1 Noten Abzug pro schwach allergenen Stoff ab 10 Milligramm pro Kilo   (mg/kg)  2 0,3 Noten Abzug pro Stoff ab 10 mg/kg, der laut dem Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU besonders häufig Allergien und Hautausschläge auslöst 
3 1,5 Noten Abzug pro gesundheitsschädlichen Stoff, der in Kosmetikprodukten verboten ist oder den Höchstwert der Kosmetikverordnung überschreitet

Weiter auf Seite 19
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Anti Insect Anti Brumm Kik Anti Insect Farfalla Gejo Anti Brumm Kik Moski-No Anti Insect
Bezeichnung Sensitive Forte Sensitive Insektenschutz Forte Naturel Anti-Insektenspray 

Abwehrkraft
Mücken & Zecken Schutz Naturel Strong Insektenschutz Mückenschutz Spray Natural

Wirkstoffe (laut Deklaration) Icaridin 20 % DEET 29,9 % Icaridin 20,6 % DEET 30 %, Citriodiol 10 % Citriodiol 30 % Icaridin 20 %, Citriodiol 
20 %

Citriodiol 30 % DEET 25 % DEET 20 % Citriodiol 20 %

Inhalt in Milliliter (ml) 100 150 100 100 75 100 150 100 100 100

Bezahlter Preis in Franken 7.95 19.90 11.90 6.95 16.70 7.95 18.20 8.95 4.95 7.50

Preis pro 100 ml in Franken 7.95 13.27 11.90 6.95 22.27 7.95 12.13 8.95 4.95 7.50

Eingekauft bei Migros Coop Vitality Transa Migros Galaxus Landi Amavita Apotheke Coop Coop Migros

Ebenfalls erhältlich bei – Apotheken, Brack, Drogerien,  
Galaxus, Manor, Microspot

Coop, Brack, Galaxus,  
Microspot, Outdoorläden

– Apotheken, Brack, 
Drogerien, Farmy, Galaxus

– Apotheken, Brack, 
Drogerien, Galaxus, 
Microspot

Apotheken, Brack, Drogerien, 
Galaxus, Manor, Microspot,  
Outdoorläden

– –

Wirkungsdauer 4,8 6 3,4 6 5,5 5,6 5,2 5,9 5,6 3,9

Notenabzüge

Schwach allergene Duftstoffe1 0 0,3 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2

Stark allergene Duftstoffe2 0 1,5 0 1,2 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 1,2

Verbotene, gesundheitsschädliche Stoffe3 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 1,5

Gesamtnote 4,8 4,2 3,4 3,1 2,3 2,2 2 1,8 1,5 1
Gesamturteil Gut Genügend Ungenügend Ungenügend Schlecht Schlecht Schlecht Schlecht Schlecht Schlecht

Notenskala:  5,5 bis 6 = sehr gut  4,8 bis 5,4 = gut  4,0 bis 4,7 = genügend  2,5 bis 3,9 = ungenügend  unter 2,5 = schlecht  1 0,1 Noten Abzug pro schwach allergenen Stoff ab 10 Milligramm pro Kilo   (mg/kg)  2 0,3 Noten Abzug pro Stoff ab 10 mg/kg, der laut dem Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU besonders häufig Allergien und Hautausschläge auslöst 
3 1,5 Noten Abzug pro gesundheitsschädlichen Stoff, der in Kosmetikprodukten verboten ist oder den Höchstwert der Kosmetikverordnung überschreitet
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Mückenspray: Acht von zehn Mitteln enthalten riskante Stoffe



  

Die Romandie 
entdecken

1. Auflage, 184 Seiten, Fr. 29.– 
(Nichtabonnenten Fr. 34.–)

Sie haben die Fragen.  
Wir die Antworten.
Bestellen Sie den Ratgeber auf Seite 24 oder über Tel. 044 253 90 70,  
ratgeber@ktipp.ch oder www.ktipp.ch

Wo überblickt  
man den Genfersee 
am besten?
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sundheit gelten Insekten-
sprays als Biozidprodukte. 
Diese seien zulassungs-
pflichtig. Produkte, die vor 
dem Verbot zugelassen wa-
ren, könnten noch immer 
Lyral und Lilial enthalten, 
«falls die Hersteller ihre 
Produkte nicht pflichtge-
mäss angepasst haben». 

Das Bundesamt will auf-
grund des K-Tipp-Tests ak-
tiv werden: «Produkte mit 
verbotenen Stoffen befin-
den sich illegal auf dem 
Markt.» Die Behörde sagt, 
man kläre nun ab, ob die 
Hersteller ihre Sprays so-
fort aus dem Handel neh-
men müssen oder ob man 
ihnen eine Frist gewährt. 

Riskanter Duftstoff 
in fünf Sprays

Fünf Mückensprays ent- 
hielten den allergenen und 
wahrscheinlich krebserre-
genden Duftstoff Methyleu-
genol. Grund dafür ist der 
aus dem Zitroneneukalyp-
tus gewonnene Wirkstoff 
Citriodiol, dessen Duft Mü-
cken vertreiben soll. Citri-
odiol enthält Methyleuge-

nol. Laut Bundesamt klärt 
die Europäische Chemika-
lienagentur zurzeit ab, wie 
viel Methyleugenol in Citri-
odiol enthalten sein darf. 
Für die betroffenen Pro-
dukte bestehe eine «vorläu-
fige Zulassung».

Kosmetika, die auf der 
Haut verbleiben, dürfen 
nicht mehr als 2 Milli
gramm pro Kilo (mg/kg) 
Methyleugenol aufweisen. 
Diesen Wert übertrafen die 
Sprays klar: «Anti Insect Na-
tural», «Anti Insect Forte», 
«Anti Brumm Naturel» und 
«Gejo» enthielten 28 bis 67 
mg/kg Methyleugenol – 
«Farfalla Naturel» gar 130 
mg/kg. Auch beim Methyl
eugenol verweist das Bun-
desamt auf die Selbstver-
antwortung der Industrie. 
Allerdings räumt die Behör-
de ein, dass es den in Bio-
zidprodukten enthaltenen 
Parfüms bisher zu wenig 
Beachtung geschenkt habe. 

Konsumenten erfahren 
in der Regel nichts von den 
riskanten Duftstoffen in 
den Sprays. Hersteller müs-
sen die meisten erst ab ei-
nem Gehalt von 1000 mg/

kg angeben. Zum Vergleich: 
Bei Sonnenschutzsprays 
gilt die Deklarationspflicht 
ab 10 mg/kg.

Die Hersteller sagen ge-
genüber dem K-Tipp, ihre 
Produkte seien sicher. Die 
Martec Handels AG schreibt, 

die Stoffe Lilial und Lyral 
seien künftig in Moski-No 
und Kik Strong nicht mehr 
enthalten. �Sabine Rindlisbacher

TEST MÜCKENSPRAYS

«Hersteller beachten schädliche Stoffe zu wenig»

Peter Schmid-Grendel-
meier, Leiter der 
Allergiestation der 
Dermatologischen Klinik 
am Unispital Zürich, 
zu heiklen Stoffen in 
Mückensprays.

Das Labor fand in den 
meisten Mückensprays 
stark allergene, frucht-

barkeitschädigende und 
wahrscheinlich krebs
erregende Duftstoffe. 
Überrascht Sie das?
Nur bedingt. Gerade bei 
Mückensprays achten eini-
ge Hersteller zu wenig auf 
Stoffe, die der Gesundheit 
schaden. Das muss sich än-
dern – auch deshalb, weil 
man die Mittel oft grossflä-
chig auf die Haut aufträgt. 
Zudem sind die meisten 
Menschen irgendwann auf 
solche Produkte angewie-
sen. Gerade in den Tropen 
benötigt man die Mittel, um 
sich vor übertragbaren 
Krankheiten wie etwa Ma-

laria oder Denguefieber zu 
schützen.

Was geschieht bei einer 
allergischen Reaktion? 
Bei Leuten mit empfindli-
cher Haut oder einer Duft-
stoffallergie können Kon-
taktekzeme wie etwa Rö- 
tungen und Schuppungen 
auftreten. Einige Patienten 
reagieren auf Insekten-
sprays mit nesselfieber
ähnlichen Ausschlägen. 
Solche Reaktionen können 
schneller und stärker auf-
treten, wenn die besprüh-
te Haut von der Sonne be-
strahlt wird. 

Worauf sollte man beim 
Anwenden von Insekten-
sprays achten? 
Die Mittel sollten nicht auf 
verletzte Haut gelangen. Bei 
empfindlicher Haut oder ei-
ner bekannten Kontaktall-
ergie ist es sinnvoll, die 
Sprays zuerst probeweise 
auf eine kleine Hautstelle 
aufzutragen. Die Anwen-
dung auf Kleidern ist meist 
ebenso wirksam und ge-
sundheitlich weniger hei-
kel. Man sollte bevorzugt 
Produkte ohne heikle Stof-
fe verwenden, selbst wenn 
diese etwas weniger lang 
wirken. Man muss sie dann 

lediglich häufiger auftra-
gen.

Was ist bei Babys 
und Kleinkindern zu 
beachten?
Ideal sind möglichst de-
ckende Kleider und Insek-
tennetze oder -gitter. Beim 
Kauf eines Insektensprays 
sollten Eltern darauf ach-
ten, duftstofffreie Produk-
te zu wählen. Weltweit lei-
den immer mehr Leute 
unter Duftstoffallergien. 
Das liegt unter anderem da-
ran, dass Kinder verstärkt 
mit den heiklen Stoffen in 
Kontakt kommen.� (sr)

So hat der K-Tipp getestet

Das Testlabor der Biogents AG  
in Regensburg (D) prüfte die Wirk­
samkeit von zehn Mückensprays. 
Das Labor Dr. Wirts + Partner in 
Hannover (D) untersuchte die Sprays 
zudem auf allergene Stoffe. 

	■ Wirksamkeit: Die Experten rieben 
die gereinigten und desinfizierten Un­
terarme von fünf Freiwilligen mit dem 
jeweiligen Spray ein. In fünf Testkäfi­
gen warteten je 33 Gelbfiebermücken. 
Die Testpersonen hielten ihre Unter­
arme während drei Minuten an ein 
Fenster im Käfigboden. Dieser Vor­
gang wurde alle 30 Minuten wieder­
holt. Ein Produkt galt dann nicht mehr 
als wirksam, wenn die Mücken eine 
Testperson innert drei Minuten zwei 
Mal stachen oder der zweite Stich 
30 Minuten später erfolgte. 

	■ Allergene Stoffe: Sie können Haut­
ausschläge auslösen. Einige Stoffe 
gelten zudem als krebserregend und 
erbgutschädigend. Die geprüften 

Sprays enthielten insgesamt drei 
Wirkstoffe. Mit DEET und Icaridin 
sollen Mücken menschliche Gerüche 
nicht mehr wahrnehmen. DEET gilt 
als besonders wirksam, kann aber Au­
gen und Schleimhäute reizen sowie 
allergische Reaktionen auslösen. 
Icaridin ist besser verträglich. Citrio­
diol soll Mücken durch seinen starken 
Duft fernhalten.

Praxistest: Testpersonen setzten ihre 
besprühten Arme Gelbfiebermücken aus

SR
F
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TEST MINERALWASSER

 Pestizide und Mikroplastik 
 in Mineralwasser 

Der Westschweizer Sender RTS schickte zehn 
Mineralwasser ins Labor. Eine Henniez-Flasche 
enthielt Rückstände eines Unkrautvernichters 
und von Pilzgift. Drei Produkte waren zudem 
mit Mikroplastik oder PFAS verunreinigt.

Natürliches Mineral-
wasser muss sich ge-
mäss Gesetz unter 

anderem durch «ursprüng-
liche Reinheit» auszeich-
nen. Ein Fachlabor suchte 
im Auftrag der Konsumen-
tensendungen «A Bon En-
tendeur» und «On en Parle» 
des Senders RTS in zehn 
Mineralwässern aus den 
Läden nach Mikroplastik, 
Rückständen von Pestizi-
den und PFAS. Letztere sind 
Chemikalien, die sich in der 
Umwelt nicht abbauen. Sie 
kommen etwa in Lebens-
mittelverpackungen und 
Imprägniermitteln zum 
Einsatz. 

Krebsgift in 
Henniez

Das Labor wurde bei vier 
von zehn untersuchten Mi-
neralwässern fündig:

	■ Henniez enthielt Rück-
stände von zwei Pestiziden, 
dem Unkrautvernichter 
Chloridazon und dem Pilz-
gift Chlorothalonil. Der Ein- 
satz dieser Gifte ist in der 
Schweiz verboten. Die Eu-
ropäische Lebensmittelbe-
hörde geht davon aus, dass 
Chlorothalonil Krebs aus-
lösen kann. Henniez-Ab-
füllerin Nestlé sagt, die ge-
fundene Menge sei sehr 
klein. Man halte alle ge-
setzlichen Anforderungen 

an natürliches Mineral-
wasser ein. «Saldo» wies 
im Nestlé-Mineralwasser 
Vittel vor vier Jahren Pes-
tizide in ähnlichen Men-
gen nach («Saldo» 6/2020).
 

	■ In zwei Mineralwässern 
fand das Labor Mikroplas-
tik: San Pellegrino enthielt 
0,7 Mikrogramm PET pro 
Liter, das Coop-Mineral-
wasser Swiss Alpina 0,3 
Mikrogramm Polystyrol 
pro Liter. Dazu sagen Coop 
und Nestlé, die Besitzerin 
von San Pellegrino: Ihre 
eigenen Analysen hätten 
keine Belastung ergeben.

	■ Im Valser-Mineralwas-
ser wurden pro Liter 3 Na- 
nogramm des Schadstoffs 
Perfluorbutansäure nach-
gewiesen. Das ist eine In-
dustriechemikalie. Valser 
schreibt dazu, dass der ge-
fundene Wert deutlich un-
ter der Sicherheitsschwel-
le für Trinkwasser liege. 
Valser sei ohne Risiko ge-
niessbar.

Zwar verletzen die gemes-
senen Schadstoffmengen 
keine Schweizer Grenz
werte. Doch Konsumenten 
nehmen auch mit anderen 
Lebensmitteln Pestizide 
und Chemikalien auf. Das 
Risiko der kombinierten 
Rückstände im Körper ist 
noch kaum erforscht.

So vermeidet man die Schadstoffe im Alltag

	■ PFAS: Die Chemikalien 
finden sich in vielen All-
tagsprodukten, etwa in 
Kosmetika, Fast-Food-
Verpackungen, Pfannen 
oder Outdoorkleidern. 
Manche Produkte werden 
mit dem Zusatz «PFAS-
frei» beworben. Bei Kos-
metika erkennt man PFAS 
auf der Zutatenliste an den 
Begriffen «Fluor» oder 
«PTFE». Wer mit dem Es-
sen möglichst keine PFAS 
aufnehmen will, sollte 
Pommes frites, Würste 

oder Hamburger rasch aus 
der Verpackung nehmen 
und die Esswaren nicht 
verpackt erhitzen. Bei 
Funktionskleidern sind oft 
Imprägnierungen betrof-
fen. Eine Liste mit 
PFAS-freien Kleider
marken ist zu finden auf 
Saldo.ch/pfas-frei.

	■ Pestizide: Der K-Tipp 
stellt bei Labortests von 
Lebensmitteln immer wie-
der Pestizidrückstände 
fest. Auch Bio-Produkte 

sind nicht immer frei da-
von. Sie sind aber in der 
Regel viel weniger belas-
tet. Das belegen Labor-
tests von Fertigsalaten 
(K-Tipp 10/2024), Asia-Ge-
müsemischungen (K-Tipp 
3/2024) oder Honig («Ge-
sundheitstipp» 2/2024). In 
einer Stichprobe vom letz-
ten Dezember waren alle 
geprüften Bio-Äpfel pesti-
zidfrei (K-Tipp 18/2023).

	■ Mikroplastik: Winzige 
Plastikteilchen gelangen 

Unbelastet: Mineralwasser von Saskia, Denner, Cristallo, Rhäzunser, Aproz und Evian
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 Pestizide und Mikroplastik 
 in Mineralwasser 

Sechs Mineralwasser der 
Stichprobe waren einwand-
frei. Drei davon stammen 
aus der Schweiz: Cristallo, 
Rhäzünser und Aproz. Das 
Mineralwasser von Denner 
und die Lidl-Marke Saskia 
kommen aus Deutschland, 
und Evian wird in Frank-
reich abgefüllt.� (rm)

Mineralwasser 
ohne Schadstoffe:

	■ Saskia, mit Kohlen
säure (Fr. –.30 pro 
1,5 Liter, eingekauft 
bei Lidl)

	■ Denner, ohne Kohlen-
säure (Fr. –.30, Denner)

	■ Cristallo, mit Kohlen-
säure (Fr –.65, Aldi)

	■ Rhäzunser, mit Kohlen-
säure (Fr. –.70, Denner)  

	■ Aproz Cristal, ohne 
Kohlensäure (Fr. 1.10, 
Migros) 

	■ Evian, ohne Kohlen
säure (Fr. 1.15, Migros)

Wie bleiben Erdbeeren länger frisch?

Wie lagere ich 
Erdbeeren richtig?

«Erdbeeren, die ich im Laden 
gekauft habe, verderben bei 
mir zu Hause sehr schnell 
oder weisen unschöne 
Stellen auf. Wie kann ich das 
verhindern?»

Erdbeeren sind empfindliche 
Früchte. Am besten konsumiert 
man sie innert wenigen Tagen. 
Nach dem Einkauf sollten Sie 
alle Beeren in der Schale prüfen, 
vorhandene Druckstellen weg-
schneiden oder Beeren mit 
Druckstellen sofort essen. Es 
empfiehlt sich, die Früchte ge-
kühlt aufzubewahren, am besten 
in der Gemüseschublade des 
Kühlschranks. Erdbeeren vor 
dem Lagern nicht waschen: Die 
Feuchtigkeit kann bewirken, 
dass sie schneller faulen. Je 
weniger Beeren übereinander-
liegen, desto besser. Bei genü-
gend Platz kann man sie auf 
einem Küchenpapier verteilen. 
Erdbeeren lassen sich problem-
los tiefkühlen. Nach dem Auf-
tauen sollte man sie so schnell 
wie möglich verarbeiten.� (rm)

Was kann ich gegen 
lästige Werbemails tun?

«Ich bekomme seit einiger 
Zeit ständig Werbemails. Wie 
kann ich das unterbinden?»

Werbemails dürfen grundsätz-
lich nur an Empfänger versendet 

werden, die dem Erhalt solcher 
Nachrichten zugestimmt haben. 
Möglicherweise haben Sie das 
getan, ohne dass es Ihnen be-
wusst war – etwa bei der Teil-
nahme an einem Wettbewerb 
oder weil Sie bei einer Internet-
bestellung ein entsprechendes 
Häkchen anklickten. Die Werbe-
mails sollten eine Option zum 
Abmelden enthalten: Meist fin-
det sich am Schluss des E-Mails 
eine Schaltfläche oder ein Link 
mit dem Wort «abmelden» oder 
«abbestellen» (auf Englisch: 
«unsubscribe»). Wenn Sie dort 
draufklicken, sollten Sie keine 
Mails mehr erhalten. Zum Teil 
muss man die Abmeldung zu-
sätzlich in einem Internetfenster 
bestätigen.� (tos)

Wie entsorge ich 
halbvolle Gaskartuschen? 

«Ich besitze eine halbvolle Gas-
kartusche für Campingkocher, 
die ich nicht mehr brauche. 
Die Verkaufsstelle nimmt sie 
nicht zurück. Wo kann ich die 
Kartusche entsorgen?»

Gaskartuschen gelten als Son-
derabfall. Das Gas im Innern 
steht unter Druck. Wird die Hülle 
beschädigt, besteht die Gefahr, 
dass das Gas explodiert. Solche 
Kartuschen gehören nicht in den 
Hauskehricht. Verkaufsstellen 
sind laut Chemikaliengesetz ver-
pflichtet, Gaskartuschen zu-
rückzunehmen und fachgerecht 

entsorgen zu lassen. Sie können 
also darauf bestehen, dass Sie 
leere und halbleere Kartuschen 
abgeben dürfen. Der Verband 
Swissrecycling rät zudem, bei 
der lokalen Sammelstelle nach-
zufragen. Je nach Gemeinde 
und Kanton sammeln diese Son-
derabfall oder haben eine 
Sammlung für Druckbehälter.� (pf)

Wie alarmiere ich im 
Notfall meine Nachbarn?

«Bei einem medizinischen Not-
fall möchte ich meine Nachbarn 
alarmieren können. Es gibt 
Notruftelefone, aber für diese 
müsste ich ein Telefonabo 
abschliessen. Gibt es eine 
Möglichkeit ohne Abo?»

Nein, es gibt zurzeit keine Not-
rufoption ohne monatliche Abo-
kosten. Tipp: Falls Sie bereits 
ein Smartphone besitzen, benö
tigen Sie nicht unbedingt ein se-
parates Notruftelefon. Sie kön-
nen Ihre Nachbarn im Handy als 
Notrufkontakt hinterlegen. Bei 
Samsung-Handys oder iPhones 
von Apple können Sie einen Not-
ruf senden, indem Sie Einschalt- 
und Lautstärketaste gleichzeitig 
drücken. Das verursacht keine 
zusätzlichen Abokosten. � (ja)

LESER FRAGEN —  K-TIPP ANTWORTET

Haben Sie Fragen?
Schriftliche Anfragen an: 
K-Tipp, «Konsumfragen», 
Postfach, 8024 Zürich; 
E-Mail: redaktion@ktipp.ch

So vermeidet man die Schadstoffe im Alltag

etwa durch das Waschen 
von Kleidern oder durch 
Plastikabfall in die Umwelt. 
Untersuchungen zeigten, 
dass sich die Teilchen über 
das Essen auch im Körper 
ablagern, etwa in Darm-
wänden oder der Gebär-
mutterschleimhaut. Grund- 
sätzlich ist es besser, Flüs-
sigkeit nicht aus Plastikge-
fässen zu trinken, sondern 
aus Glasflaschen. Weiterer 
Tipp: Kochutensilien aus 
Holz oder Metall statt aus 
Plastik verwenden.
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Die Rechtsschutzversicherung des K-Tipp kämpft für Ihr Recht und übernimmt im  

Falle eines Falles die Anwalts- und Gerichtskosten. Jahresprämie ab 225 Franken. Für  

weitere Informationen: www.ktipprechtsschutz.ch. E-Mail: info@ktipprechtsschutz.ch. 

Telefon: 044 527 22 22. Adresse für Briefe: K-Tipp Rechtsschutz, Postfach, 8024 Zürich.

«Die Telecomfirma 
akzeptiert meine 

Kündigung nicht.»
Jetzt brauchen Sie

einen Anwalt.

NEU:  
Verkehrsrechtsschutz 

einzeln versichern ab 

65 Franken.
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SCHENKUNGSSTEUER

Hafte ich solidarisch 
für die Steuer?  

«Ich wohne im Kanton Zürich und möchte 
einem Bekannten einen grösseren Geldbetrag 
schenken. Kann das Steueramt die 
Schenkungssteuer auch von mir verlangen, 
falls er sie nicht zahlen sollte?»

Ja. Die Schenkungssteu-
er muss zwar vom Be-
schenkten bezahlt werden. 
Doch bei der Mehrheit der 
Kantone haftet der Schen-

ker solidarisch mit dem 
Steuerpflichtigen. Das gilt 
auch im Kanton Zürich. 
Tipp: Berücksichtigen Sie 
die Steuern bereits im 

Schenkungsvertrag, und 
vereinbaren Sie, dass Sie 
die Schenkungssteuer 
übernehmen. Ziehen Sie 
diesen Betrag von der 
Schenkung ab. Die Höhe 
der anfallenden Schen-
kungssteuer können Sie 
im Internet berechnen: 
Estv.admin.ch ! Steuer-
rechner ! Erbschafts- und 
Schenkungssteuer. � (sh)

MIETNEBENKOSTEN

Darf mein Vermieter Einsicht 
in die Belege verweigern?  

«Ich bin Mieter. Kürzlich erhielt ich die Neben­
kostenabrechnung. Der Vermieter verlangt 
eine hohe Nachzahlung. Ich bat ihn schriftlich 
um Einsicht in die entsprechenden Rech­
nungsbelege. Statt der Unterlagen erhielt ich 
nun eine Mahnung. Muss ich zahlen?»

Nein. Laut Gesetz müssen 
Vermieter auf Verlangen 

Einsicht in die Belege zu 
den Nebenkosten gewäh-

ren. Solange Ihr Vermieter 
seiner Pflicht nicht nach-
kommt, müssen Sie keine 
Nachzahlung leisten. Tipp: 
Sie können an die Miet
schlichtungsbehörde ge-
langen und Ihr Einsichts-
recht auf diesem Weg 
durchsetzen. 
� (sh) 

STOCKWERKEIGENTUM

Kann ich die 
Sanierung des Dachs 
verlangen? 

«Ich besitze eine Dachwohnung im Stockwerk­
eigentum. Das Dach ist nicht mehr dicht, bei 
schlechtem Wetter tropft in meiner Wohnung 
Wasser auf den Boden. An der letzten Stock­
werkeigentümerversammlung stimmten wir über 
die Sanierung des Dachs ab. Die Mehrheit der 
Eigentümer will aber nichts unternehmen. Muss 
ich jetzt ans Gericht gelangen?»

Ja. Die Sanierung eines un-
dichten Daches ist eine not-
wendige bauliche Massnah-
me. Um eine solche zu 
beschliessen, muss laut Ge-
setz die Mehrheit der an der 
Stockwerkeigentümerver-
sammlung anwesenden 
und vertretenen Eigentü-
mer zustimmen. Verweigert 
die Versammlung die Zu-
stimmung, kann ein einzel-
ner Eigentümer gegen die 
Gemeinschaft klagen und 
die Umsetzung der notwen-
digen Massnahmen vom 
Gericht anordnen lassen.
 � (sh)

Weitere Infos im  
«Saldo»-Ratgeber 
Die Regeln des 
Stockwerkeigen-
tums. Zu bestellen 
auf Seite 24.

BUCHTIPP

Haben Sie rechtliche Probleme? Das bietet Ihnen der K-Tipp: 
K-Tipp Rechtsberatung 044 253 83 83 

Die Juristinnen und Juristen der Rechtsberatung stehen Abon nen tinnen  
und Abonnenten täglich während vier Stunden für telefonische Anfragen  
zur Verfügung: jeweils von 9 bis 13 Uhr. Die Beratung ist gratis.  
Die Adresse für E-Mail-Anfragen: beratung@ktipp.ch  
Postadresse: K-Tipp, Beratung, Postfach, 8024 Zürich

K-Tipp Rechtsschutz 044 527 22 22

In vielen Fällen ist das Problem mit einer 
Rechtsauskunft nicht gelöst. Dann können 
Anwalts- und Prozesskosten anfallen, die 
rasch mehrere Tausend Franken übersteigen. 
Diese Kosten übernimmt die Rechtsschutzver-

sicherung des K-Tipp. Die Jahresprämie kostet 
für Einzel personen 225 Franken, für Familien 
260 Franken. Versichern Sie sich im Internet 
unter Ktipprechtsschutz.ch oder bestellen Sie 
die  Unterlagen unter Tel. 044 527 22 22.
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Sie haben die Fragen.  
Wir die Antworten.
Einfach ankreuzen und 
abschicken. 
Per E-Mail: ratgeber@ktipp.ch

Hier ausschneiden

Meine Adresse
Name:	 Strasse:

Vorname:	 PLZ/Ort:

Talon senden an: K-Tipp-Aboservice, Postfach, 8024 Zürich. Telefon 044 253 90 70, ratgeber@ktipp.ch

nn  Da ich nicht Abonnent(in) von K-Tipp, «Gesundheitstipp», «K-Geld», «Kulturtipp» oder «Saldo» bin, zahle ich pro Ratgeber Fr. 5.– mehr.

Ich bestelle K-Tipp Wissen:
nn  Clever einkaufen neu� Fr. 12.–

Ich bestelle folgende K-Tipp-Ratgeber:
nn  Solo unterwegs: Tipps für Alleinreisende	�  Fr. 27.–
nn  Mach es selbst! Tipps aus dem Werkzeugkasten	�  Fr. 27.–
nn  Europa abseits der Trampelpfade neu		�   Fr. 29.–
nn  Computer clever nutzen	�  Fr. 29.–
nn  Die Romandie entdecken � Fr. 29.–
nn  Einstieg in die E-Mobilität	�  Fr. 29.–
nn  Pensionierung richtig planen neu	�  Fr. 29.–
nn  Geld anlegen – gut und sicher	 � Fr. 32.–
nn  So sparen Sie Steuern neu		�   Fr. 29.–
nn  Musik und Fotos auf dem Computer	�  Fr. 27.–
nn  Das Smartphone clever nutzen	�  Fr. 27.–
nn  Die eigenen vier Wände neu	�  Fr. 29.–
nn  So sind Sie richtig versichert	�  Fr. 34.–
nn  Erfolgreich als Kleinunternehmer� Fr. 29.–

nn  Das K-Tipp-Vorsorgepaket� Fr. 15.–
nn  Das K-Tipp-Pensionierungspaket� Fr. 15.–

Ich bestelle folgende saldo-Ratgeber:
nn  Die Regeln des Stockwerkeigentums� Fr. 27.–
nn  Handbuch Ehe und Konkubinat� Fr. 27.–

nn  Die Rechte der Nachbarn� Fr. 27.–
nn  Arbeitsrecht: Was Angestellte wissen müssen� Fr. 27.–
nn  Erben und Vererben	�  Fr. 29.–
nn  So kommen Sie zu Ihrem Recht� Fr. 27.–
nn  Das Handbuch zu Trennung und Scheidung� Fr. 27.–
nn  Betreibung, Pfändung, Privatkonkurs� Fr. 27.–
nn  Das Mietrecht im Überblick� Fr. 27.–
nn  Gut vorsorgen: Pensionskasse, AHV und 3. Säule neu� Fr. 29.–
nn  So schützen Sie Ihre Privatsphäre� Fr. 29.–
nn  Medienrecht für die Praxis� Fr. 49.–
nn  Die Rechte der Patienten� Fr. 29.–
nn  Kunst- und Kulturrecht� Fr. 49.–

Ich bestelle folgende Gesundheitstipp-Ratgeber:
nn  Lebenskrisen meistern� Fr. 29.–
nn  Der Weg zum Wunschgewicht� Fr. 27.–
nn  Alternative Heilmethoden� Fr. 27.–
nn  So haben Sie Ihre Allergien im Griff� Fr. 27.–
nn  Das hilft bei Kopfschmerzen und Migräne� Fr. 27.–
nn  Gesunde Haut – von Kopf bis Fuss� Fr. 27.–
nn  Fit im Alltag� Fr. 27.–
nn  Essen und trinken mit Genuss � Fr. 27.–
nn  Besser leben im Alter� Fr. 27.–
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Steuern

Kein Kinderabzug 
für vermögende Tochter
Eine Bernerin machte bei den Steuern einen 
Kinderabzug für ihre volljährige Tochter gel-
tend. Das kantonale Steueramt lehnte dies 
wegen fehlender Unterstützungsbedürftig-
keit ab. Die Mutter wehrte sich bis vor Bun-
desgericht erfolglos. Grund: Die Tochter hat-
te zum fraglichen Zeitpunkt ein Vermögen 
von 230 000 Franken und absolvierte in den 
USA ein Studium für rund 34 000 Franken pro 
Jahr. Die Mutter hatte es teils mitfinanziert. 
Laut Gericht war es der Tochter zumutbar, 
den Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Ein 
Kinderabzug sei deshalb nicht zulässig.
Bundesgericht, Urteil 9C_190/202, vom 15.11.2023

Mietrecht

Mietkündigung wegen 
Gartenbauten zulässig
Mieter in Basel bauten im Garten etwa ein 
«Fonduestübli» und einen Sichtschutz, ohne 
den Vermieter zu fragen. Er mahnte die Mieter 
und vereinbarte mit ihnen, dass diese Bauten 
eine schriftliche Zustimmung benötigen. Die 
Mieter erstellten trotzdem einen neuen Sicht-
schutz und weigerten sich, ihn zu entfernen. 
Zugleich fochten sie die Vereinbarung bei der 
Schlichtungsbehörde an. Darauf kündigte der 
Vermieter den Vertrag. Das Bundesgericht 
gab ihm Recht. Die Vereinbarung sei geset-
zeskonform, die ausserordentliche Kündigung 
zulässig, da das Mieterverhalten eine erneute 
schwerwiegende Pflichtverletzung darstellte. 
Bundesgericht, Urteil 4A_178/2024, vom 26.4.2024

Invalidität

Kürzung der Suva-Rente wegen 
früheren Skiunfalls erlaubt
Ein 46-jähriger Förster erlitt 2010 einen Ar-
beitsunfall. Dabei kam eine Kniearthrose zum 
Vorschein. Sie war laut Arzt die Folge eines 
Skiunfalls von 1991. Die Suva sprach dem Mann 
eine Invalidenrente von 20 Prozent zu. Basis 
dafür sei der Lohn zum Zeitpunkt des Unfalls, 
denn dieser habe die Invalidität verursacht. 
Der Lohn von 1991 betrug die Hälfte des aktu-
ellen Salärs des Mannes von 75 000 Franken. 
Er wehrte sich vor Bundesgericht erfolglos: 
Als versicherter Verdienst gelte der innert ei-
nes Jahres vor dem Unfall erzielte Lohn.� (ma)
Bundesgericht, Urteil 8C_615/2023 vom 28.2.2024

NEUE GERICHTSURTEILE
KONKURSVERFAHREN

Konkursamt verweigert 
Auszahlung: Was kann ich tun?   

«Meine Lebenspartnerin ist gestorben. Ihre Erben 
schlugen die Erbschaft aus, der Nachlass wird 
nun durch das Konkursamt liquidiert. Meine Part­
nerin hatte bei einer Bank ein Tresorfach gemie­
tet. Darin sind 24 000 Franken deponiert, die mir 
gehören. Das Konkursamt will mir das Geld aber 
nicht aushändigen. Was kann ich tun?»

Das Geld lag im Tresorfach 
Ihrer Partnerin. Daher geht 

das Konkursamt davon aus, 
dass das Geld ihr gehörte. 

Es muss Ihnen aber eine 
Frist von 20 Tagen setzen, 
innert der Sie mit einer Kla-
ge Ihr Eigentum am Geld 
geltend machen können. Zu-
ständig für die Klage ist das 
Gericht am Ort, an dem der 
Konkurs eröffnet wurde. 
Verzichten Sie auf eine Kla-
ge, bleibt das Geld in der 
Konkursmasse. � (mk)

VORSORGEAUFTRAG

Wird der Beauftragte überwacht?

«Ich möchte für mich einen Vorsorgeauftrag 
verfassen und darin einen Bekannten einsetzen. 
Schaut die Erwachsenenschutzbehörde dem 
Beauftragten regelmässig auf die Finger, wenn 
ich einmal urteilsunfähig werden sollte?»

Nein. Die Behörde klärt bei 
Eintritt der Urteilsunfähig-
keit einer Person lediglich 
ab, ob die für die Vorsorge 
beauftragte Person geeignet 
und bereit ist, den Auftrag 
anzunehmen. Danach er-
klärt sie den Vorsorgeauf-

trag für wirksam. Im Gegen-
satz zu einem Beistand ist 
der Vorsorgebeauftragte für 
sein Handeln gegenüber der 
Erwachsenenschutzbehör-
de nicht rechenschafts-
pflichtig, und sie gibt ihm 
keine Anweisungen. Sie 

schreitet nur ein, wenn sie 
davon erfährt, dass die In-
teressen der urteilsunfähi-
gen Person gefährdet oder 
nicht gewahrt sind. Dann 
kann sie dem Vorsorgebe-
auftragten Weisungen ertei-
len, periodisch eine Rech-
nungslegung oder eine 
Berichterstattung verlangen 
oder ihm den Auftrag gar 
ganz oder teilweise entzie-
hen. Auch Sie selber können 
dem Beauftragten im Vor-
sorgeauftrag Weisungen er-
teilen. � (tl) 

RETENTIONSRECHT

Darf meine reparierte Uhr 
zurückbehalten werden? 

«Ich habe eine teure Uhr reparieren lassen. Der 
Uhrmacher offerierte mir die Arbeiten für 700 
Franken, verlangt jetzt aber rund 1200 Franken. 
Das akzeptiere ich nicht. Er will mir die Uhr erst 
geben, wenn ich bezahlt habe. Darf er das?»

Ja. Ein Uhrmacher darf 
nach der Reparatur Barzah-
lung verlangen und die Uhr 
zurückhalten, bis die Rech-

nung beglichen ist. Dieses 
sogenannte Retentionsrecht 
hat er auch, wenn seine For-
derung bestritten wird. Sie 

haben nun zwei Möglichkei-
ten: die 700 Franken aner-
kennen und den verlangten 
Betrag von 1200 Franken 
zahlen, damit Sie die Uhr so-
fort zurückerhalten, dann 
die Differenz von 500 Fran-
ken gerichtlich zurückver-
langen. Oder Sie zahlen 700 
Franken und verlangen die 
Uhr gerichtlich heraus.� (sh)
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MÖBELHAUS

Klappts auch mit der zweiten Lieferfrist   nicht, darf man vom Kaufvertrag zurücktreten 

Wird eine Ware nicht  
wie vereinbart geliefert, 
können Käufer nicht ein-
fach vom Kaufvertrag 
zurücktreten. Sie müssen 
dem Verkäufer zuerst 
eine angemessene Nach-
frist gewähren. Das 
macht man am besten 
schriftlich. Möbelhändler 

legen häufig eigene Fris-
ten fest. Ein Blick in die 
allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der gröss-
ten Möbelverkäufer zeigt: 
Punkto Nachfristen gibt 
es grosse Unterschiede, 
auch innerhalb des 
XXXLutz-Konzerns.
XXXLutz etwa legt im 

 Langes Warten auf defekte Möbel –  
 XXXLutz wimmelt Kundenbeschwerden ab

Schlechte Erfahrungen mit XXXLutz: Bestellte 
Möbel werden verspätet oder defekt geliefert. 
Kunden, die reklamieren, werden immer wieder 
vertröstet. Der K-Tipp sagt, was man in solchen 
Fällen tun kann.

Francesco Mombelli 
aus St. Gallen bestell­
te letzten Herbst beim 

Möbelhaus XXXLutz Svo­
boda in Schwarzenbach SG 
das «Dieter Knoll Ecksofa» 
aus Leder für 4599 Franken. 
Dafür musste er im Laden 
eine Anzahlung von 2500 
Franken leisten. 

Mombelli war langjäh­
riger Stammkunde beim 
Händler Svoboda. Bevor 
XXXLutz den Laden über­
nahm, hatten er und seine 
Ehefrau dort fast ihre gan­
ze Einrichtung gekauft.

Monatelanges Warten, 
seltsame Ausflüchte

Bei der Bestellung des Le­
dersofas gab es Ärger. Der 
erste Liefertermin Mitte 
Januar wurde am Vortag 
kurzfristig abgesagt. Nach 
einigem Hin und Her teilte 
XXXLutz mit, man habe das 
Sofa vom Hersteller zwar 
erhalten. Doch als es am 
Vorabend der Lieferung in 
den Lastwagen geladen 
werden sollte, sei es nicht 
mehr auffindbar gewesen. 
Das Möbel könne man erst 
in acht Wochen liefern. 

Auch diese Frist verstrich, 
ohne dass das Sofa eintraf. 
Mombelli setzte sich mit 
der Rechtsberatung des 
K-Tipp in Verbindung und 
teilte dies XXXLutz mit. 

Darauf dauerte es noch eine 
Woche, bis das Sofa gelie­
fert wurde. 

Drei Monate warten 
auf defektes Möbel

Ein K-Tipp-Leser aus Basel 
musste noch länger auf 
seine Möbel warten. Im 
April 2023 bestellte er bei 
XXXLutz einen Schrank, 
der Ende Juli bei ihm ein­
traf. Bei der Lieferung zeig­
te sich jedoch, dass sich die 
Schrankwände aus Holz 
verzogen hatten – die Lie­
feranten mussten die Mon­
tage abbrechen. XXXLutz 
versprach dem Kunden, er 
erhalte im Oktober einen 
Ersatzschrank. Dieser wur­
de jedoch nie geliefert, da 
er laut Aussagen des Händ­
lers ebenfalls defekt war.

Der Basler wurde vom 
Kundendienst immer wie­
der vertröstet. Ende Feb­
ruar 2024 erhielt er den 
Bescheid, der Schrank sei 
nun in einwandfreiem Zu­
stand lieferbereit. 

Der Kunde machte dar­
aufhin mehrere Terminvor­
schläge für die Lieferung, 
erhielt aber wochenlang 
keine Antwort. Schliesslich 
hatte er genug: Fast ein Jahr 
nach seinem Schrankkauf 
trat er vom Vertrag zurück. 
Im Mai erhielt er die 3600 
Franken, die er für den 

Schrank und die Montage 
gezahlt hatte, zurück.

Viviane Levy aus Zürich 
wartet seit Monaten auf 
ihre Polstergruppe. Im 
März 2024 wurde diese 
defekt geliefert. Nach etli­
chen Reklamationen küm­
merte sich d er Kunden­
dienst um den Fall. In der 
Zwischenzeit nahm ein 
Techniker bei Frau Levy 
den Schaden auf. Für das 
Beheben des Mangels wur­
de sie aber auf den folgen­
den Monat vertröstet.

Für XXXLutz sind das 
alles nur Einzelfälle

Auch auf Reklamation.ch, 
der Beschwerdeplattform 
des K-Tipp, finden sich vie­
le Meldungen von XXXLutz-
Kunden, die lange Liefer­
fristen und den schlechten 
Kundendienst bemängeln. 
Auf der Plattform ging der 
Händler auf keinen dieser 
Fälle ein.

XXXLutz sagt auf Anfra­
ge des K-Tipp, bei den Kun­
denbeschwerden handle es 
sich um Einzelfälle. Man 
bedauere die Verzögerun­
gen im Fall Mombelli, dort 
sei nicht alles optimal ge­
laufen. Der Händler räumt 
ein, es habe vorübergehend 
Probleme beim Kunden­
dienst gegeben. Man habe 
diesen vor kurzem am 
Hauptsitz in Rothrist AG 
zentralisiert und die Mit­
arbeiter geschult. Zudem 
habe man «bedeutende In­
vestitionen» in die Quali­
tätssicherung getätigt.

� Milad Al-Rafu

XXXLutz, Dietikon ZH: «Nicht alles optimal gelaufen»
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Klappts auch mit der zweiten Lieferfrist   nicht, darf man vom Kaufvertrag zurücktreten 

Kleingedruckten fest, 
dass Kunden erst nach ei-
ner 90-tägigen Nachfrist 
vom Vertrag zurücktreten 
können. Zur XXXLutz-
Gruppe gehören auch 
Möbel Pfister, Lipo und 
Conforama. Pfister ist 
kulanter und verlangt nur 
zwei Monate Nachfrist. 

Lipo hingegen verweist 
auf das Gesetz. Dort steht 
aber nur, dass eine «an-
gemessene» Nachfrist 
angesetzt werden muss. 
Wie viele Tage angemes-
sen sind, legt das Gesetz 
nicht fest. Im Normalfall 
sollten zehn Tage genü-
gen. Bei Schubiger Möbel 

heisst es dazu in den 
Bedingungen: «Die Nach-
frist muss mindestens  
die ursprüngliche Liefer- 
bzw. Bereitstellungsfrist 
betragen.» Conforama 
schliesst den Rücktritt 
bei Lieferverzug ganz 
aus. Das gilt auch für Ikea 
und Diga.

 Langes Warten auf defekte Möbel –  
 XXXLutz wimmelt Kundenbeschwerden ab

XXXLutz, Dietikon ZH: «Nicht alles optimal gelaufen»

Hilfe für ein gutes 
Arbeitzeugnis

Ab April 2021 arbeitete Jessica Brunner 
(Name geändert) in der Finanzabteilung eines 
Basler Unternehmens. Es produziert Dusch
systeme und verkauft sie in der ganzen Welt. 
Im vergangenen Dezember erkrankte die 
29-jährige Buchhalterin an einer chronischen 
Entzündung und belegte diese mit einem 
Arztzeugnis. Trotzdem kündigte ihr das 
Unternehmen auf Ende Februar. 

Die Firma zog die Kündigung später zurück. 
Denn Angestellten darf eine Zeit lang nicht 
gekündigt werden, wenn sie wegen Krankheit 
nicht arbeiten können. Brunner suchte 
trotzdem eine neue Stelle. «Ich fühlte mich 
nicht mehr wohl und geschätzt», sagt 
Brunner. Sie fand eine neue Stelle im Kanton 
Solothurn. 

Brunner kündigte im Februar ihre Stelle auf 
Ende April und verlangte ein Arbeitszeugnis. 
Mit dem Inhalt war die Angestellte jedoch 
nicht einverstanden. Es fehlten verschiedene 
Angaben zu ihrem Aufgabenbereich sowie 
der Hinweis, dass sie Korrespondenz in 
Deutsch und Englisch führte. Zudem wurden 
die Leistungen ihrer Ansicht nach nicht ge-
nügend gewürdigt. Jessica Brunner verlangte 
ein korrigiertes Zeugnis. Die Arbeitgeberin 
weigerte sich, dieses zu ändern.

Daraufhin wandte sich Brunner an die 
Rechtsschutzversicherung des K-Tipp. Ein 
Zeugnis sollte nach Gesetz wohlwollend sein 
und darf das berufliche Fortkommen nicht 
unnötig erschweren. Ein Jurist formulierte 
einen Vorschlag mit verschiedenen Änderun-
gen und Ergänzungen und schickte es an das 
Unternehmen. Bereits eine Woche später 
teilte die Firma mit, dass sie die gewünsch-
ten Anpassungen vornehmen werde. Jessica 
Brunner freut sich darüber. «Schade ist nur, 
dass es den Druck der Rechtsschutzversi-
cherung brauchte.»� (mk)

Ein Fall für K-Tipp Rechtsschutz
Die Rechtsschutzversicherung des K-Tipp steht 
Betroffenen in juristischen Streitfällen bei und über-
nimmt gegebenenfalls die Anwalts- und Prozesskosten. 

K-TIPP RECHTSSCHUTZ
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Solaranlagen für den Balkon:  Nicht an der Haustür kaufen!
Die Firma Tecincom preist auf Swissenergie.net 
Solaranlagen an. Bei Hausbesuchen lockt sie 
mit hohen Rabatten bei sofortiger Unterschrift. 
Doch die Anlagen sind im Vergleich sehr teuer. 
Solche Haustürgeschäfte kann man widerrufen.

K-Tipp-Leserin Gisela 
Wäfler (66) aus De-
rendingen SO bekam 

im März zu Hause unange-
meldet Besuch. Ein Vertre-
ter der Tecincom GmbH 
pries ihr eine Mini-Solar-
anlage an. Sie vereinbarte 
ein Beratungsgespräch und 
erhielt vorgängig eine Of-
ferte.

Beim späteren Gespräch 
drängte sie ein Verkäufer, 
gleich einen Kaufvertrag 
für eine Anlage zum Preis 
von 2699 Franken zu un-
terschreiben. Andernfalls 
müsse sie einen Zuschlag 
von 750 Franken bezahlen. 
Die Begründung: «Es müss-
te noch mal jemand vorbei-
kommen, um den Vertrag 
abzuschliessen.» Gisela 
Wäfler sagt: «Die ganze Sa-

che kam uns sehr suspekt 
vor.» Der Verkäufer habe 
ihr kaum Referenzen ange-
ben können. Und 750 Fran-
ken Aufpreis bloss für eine 
spätere Unterschrift schien 
ihr viel zu viel. Sie fühlte 
sich überrumpelt und stieg 
nicht auf das Angebot ein.

Immer mehr Firmen bie-
ten Mini-Solaranlagen an. 
Diese lassen sich etwa auf 
dem Balkon installieren 
und produzieren Solar-
strom. Die Tecincom GmbH 
mit Sitz in Ostermundigen 
BE schreibt auf ihrer Inter-
netseite Swissenergie.net: 
«Als einziges Unternehmen 
der Schweiz bieten wir kos-
tenlose Beratungen direkt 
beim Kunden zu Hause an.»

Gisela Wäfler ist kein Ein-
zelfall: Mehrere Leser aus 

der Region Bern bekamen 
Besuch von der Tecincom. 
Die Offerten sind unüber-
sichtlich. So wird eine So-
laranlage mit einer Leis-
tung von 600 Watt für 3600 
Franken angeboten. Sie be-
steht aus zwei Fotovoltaik-
modulen plus Zubehör. Da-
rauf bietet die Firma einen 
«Rabatt» von 1101 Franken, 
was einen «Aktionspreis» 
von 2499 Franken ergibt. 
Dazu addierte der Verkäu-
fer bei Wäfler einen Zu-
schlag von 200 Franken für 
die Installation plus weite-
re 750 Franken bei nicht so-
fortiger Unterzeichnung 
des Vertrags. Macht total 
3449 Franken.

Ähnliche Solaranlagen 
anderer Firmen sind deut-
lich günstiger. Beim Berner 
Unternehmen Adegerani-
um kostet eine 600-Watt-
Anlage mit zwei Modulen 
1150 Franken, beim Basel-
bieter Solarblitz 1170 Fran-
ken. Beide wurden in einem 
«Kassensturz»-Test 2023 
als «gut» bewertet. Alle sie-
ben getesteten Anlagen wa-
ren deutlich günstiger als 
die von Tecincom. 

Solarverband kennt 
die Firma nicht

Das Unternehmen Tecin-
com fehlt auch auf einer 
Liste von empfohlenen So-

larfirmen des Bundesamts 
für Energie. Und auch dem 
Fachverband Swissolar ist 
die Firma nicht bekannt.

Die Tecincom rechtfer-
tigt den hohen Preis gegen-
über dem K-Tipp so: Man 
biete im Gegensatz zu an-
deren Firmen ein «Gesamt-
paket» an. Dieses umfasse 
auch Beratung, Montage, 
Inbetriebnahme und Ser-
vice der Solaranlage. Doch 
es ist gar nicht notwendig, 
Mini-Solaranlagen von ei-
nem professionellen Mon-
teur installieren zu lassen. 
Man kann sie mit ein we-
nig handwerklichem Ge-
schick problemlos selber 
montieren, beispielsweise 

 Gisela Wäfler: 
Fühlte sich 

überrumpelt 
und stieg  

nicht auf das 
Angebot ein

Ihre Rechte bei Haustürverkäufen

	■ In der Regel sind 
Kaufverträge ver­
bindlich. Bei Haustür­
geschäften ab einem 
Wert von 100 Franken 
haben Konsumenten 
aber ein Widerrufs­
recht. Unter Haus- 
türgeschäften ver- 
steht man Vertrags­
abschlüsse, bei denen 
man vom Verkäufer 
überrumpelt wurde,  
sei es zu Hause oder 
anderswo. Ausgenom­
men sind Käufe an 
Messen.

	■ Der Vertrag kann 
innert 14 Tagen schrift­
lich widerrufen wer- 
den – und das ohne 
Begründung.

	■ Die Frist beginnt  
am Tag, an dem die 
Kunden über ihr 
Widerrufsrecht infor­
miert wurden. Unter­
lässt der Verkäufer die­
se Information, können 
Kunden den Vertrag 
auch nach Monaten 
widerrufen. Den Wider­
ruf sollte man ein­
geschrieben schicken.
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Solaranlagen für den Balkon:  Nicht an der Haustür kaufen!

Mini-Solar
anlagen:  
Montage 
braucht die 
Einwilligung 
des Vermieters

auf dem Balkon (K-Tipp 
3/2018).

14 Tage Zeit, um Kauf 
zu widerrufen

Wenn man zu Hause von 
einem Verkäufer kontak-
tiert wird und etwas bestellt, 
handelt es sich juristisch 
gesehen um ein Haustür-
geschäft. In solchen Fällen 
können Kunden den Kauf-
vertrag innert 14 Tagen wi-
derrufen. 

Die Tecincom sagt gegen-
über dem K-Tipp, man ma-
che keine Haustürgeschäf-
te. Die «Vertragsverhand- 
lungen» würden von den 
Kunden «ausdrücklich ge-

wünscht». Laut Marlis Kol-
ler-Tumler, der ehemaligen 
Präsidentin des Eidgenös-
sischen Büros für Konsu-
mentenfragen, ist aber 
wichtig, von wem die Initi-
ative für das Verkaufsge-
spräch ausgeht (K-Tipp 
2/2015). Wenn der Kunde 
dem Vorschlag des Verkäu-
fers für ein Gespräch zuge-
stimmt hat, handelt es sich 
um ein Haustürgeschäft. 
Nur wenn der Kunde von 
sich aus ein Gespräch 
wünschte, ist es keines. 

Die Tecincom sagt, man 
akzeptiere Widerrufe «im-
mer anstandslos, als seien 
es Haustürgeschäfte».�  
� Daniel Bütler, Karl Kümin

Das müssen Sie zu Mini-Solaranlagen wissen

	■ Plug-and-Play-Solar­
anlagen lassen sich gut 
selbst installieren, 
etwa auf Balkon oder 
Terrasse oder auf dem 
Flachdach. Wichtig: 
Die Solarmodule sollte 
man gut befestigen.

	■ Wichtig ist eine Kon­
formitätserklärung des 
Herstellers: Sie bestä­
tigt, dass die techni­
schen Normen einge­
halten werden.

	■ Bis zu einer Leistung 
von 600 Watt braucht 
es keine Bewilligung 
des Netzbetreibers. Die 
Installation einer Solar­
anlage muss dem loka­
len Stromnetzbetreiber 
aber gemeldet werden.

	■ Mieter brauchen  
die Einwilligung des 
Vermieters, wenn die 
Solaranlage sichtbar 
ist. Stockwerkeigen­
tümer sollten das Ein­
verständnis der Ge­
meinschaft einholen.

	■ Eine Baubewilligung 
ist in der Regel nicht 

nötig, Ausnahme sind 
einzelne Kantone wie 
der Aargau.

	■ Der Preis einer 
600-Watt-Anlage be­
trägt ungefähr 800  
bis 1500 Franken. Es 
lohnt sich, vor dem 
Kauf die Preise zu ver­
gleichen. Kleine Solar­
anlagen gibt es auf 
Brack.ch, Solarblitz.ch, 
Solarkomplett.ch und 
Swiss-green.ch.

	■ Eine Minianlage kann 
bis zu einen Fünftel  
des Stroms eines Vier­
personenhaushalts 
produzieren. Damit 
spart man aktuell  
200 bis 300 Franken 
pro Jahr.

	■ Der Strom, den  
man nicht selber ver­
braucht, fliesst ins 
Netz. Bei vielen Elektri­
zitätswerken, darunter 
BKW, CKW oder EKZ, 
erhält man dafür eine 
Entschädigung. Das 
kann eine Pauschale 
sein: bei CKW etwa  
60 Franken pro Jahr. 

Mit einem Smartmeter 
dagegen, einem digita­
len Stromzähler, erhält 
man eine Entschädi­
gung pro eingespeiste 
Kilowattstunde. Deren 
Höhe variiert von 
Anbieter zu Anbieter. 

	■ Nützliche Informa­
tionen findet man  
im Internet etwa auf 
Energieschweiz.ch  
und Solarprofis.ch.  
Mit dem Solarrechner 
von Energieschweiz.ch 
lassen sich die unge­
fähre Stromprodukti­
on, Gesamtkosten und 
Amortisationsdauer er­
mitteln. Auf dem Portal 
Sonnendach.ch des 
Bundesamtes für Ener­
gie kann man schätzen 
lassen, wie viel Strom 
ein Panel an einer be­
stimmten Adresse er­
zeugen kann. Grössere 
Anlagen sollte man von 
Experten planen und 
montieren lassen. In 
Zusammenarbeit mit 
Helion Solar bietet 
auch Ikea Solarlösun­
gen an. Mehr Infos auf 
Ikea.ch/solar.



Kleine Investition,  
grosser Nutzen.

Das Smartphone  
clever nutzen

4. Auflage, 128 Seiten, Fr. 27.–  
(Nichtabonnenten Fr. 32.–)

Europa abseits  
der Trampelpfade
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Die Rechte  
der Nachbarn

2. Auflage, 136 Seiten, Fr. 27.– 
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Sie haben die Fragen.  
Wir die Antworten.
Bestellen Sie die Ratgeber auf Seite 24 oder über Tel. 044 253 90 70,  
ratgeber@ktipp.ch oder www.ktipp.ch

NEU



31K-Tipp Nr. 11    5. Juni 2024

FACEBOOK

Mit einem dreisten Trick versuchen Unbekannte, 
über Facebook Geld zu ergaunern. Sie geben 
sich als Bekannte der Opfer aus und behaupten, 
dringend Hilfe zu benötigen.  

Unbekannte richten 
sich vermehrt über 
den Facebook-Mes-

senger oder via Whatsapp 
an potenzielle Opfer. Enes 
Causevic zum Beispiel wur-
de via Facebook-Messenger 
von einem angeblichen Be-
kannten kontaktiert, mit 
dem er früher mal gearbei-
tet hatte. Dieser gab vor, 
Hilfe zu brauchen. K-Tipp-
Leser Causevic solle ihm 
aus der Patsche helfen. 

Auf Berndeutsch schrieb 
er: «Mein Handy ist gesperrt 
und der Kundenservice ver-
langt einen Aktivierungs-
code, aber ich habe kein 
anderes Handy, um diesen 
zu empfangen.» Er bat um 
Causevics Handynummer, 
um den Code auf dessen 
Handy senden lassen zu 

können. Was Causevic erst 
später bemerkte: Die Nach-
richten stammten nicht von 
seinem früheren Arbeits-
kollegen, sondern von Un-
bekannten, die das Messen
ger-Konto seines Bekannten 
gehackt hatten. «Ich wollte 
meinem früheren Arbeits-
kollegen helfen», sagt Cau-
sevic. 

Opfer sollte Code in 
Twint eingeben

Aber dann erhielt er neue 
Anweisungen. Er sollte nun 
nicht mehr Empfänger des 
Codes spielen, sondern sel-
ber einen Code bei der Be-
zahl-App Twint eingeben. 
Den Code erhielt er von sei-
nem angeblichen Bekann-
ten. «Dann sah ich, Twint Anweisungen: Scheinen von Facebook-Freund Robert zu stammen

Aufpassen, wenn jemand Geld will

	■ Seien Sie misstrau­
isch, wenn jemand 
persönliche Daten oder 
Geld von Ihnen fordert, 
selbst wenn die Absen­
deradresse vertraut ist. 

	■ Wenn Sie Zweifel an 
der Identität Ihres Ge­
genübers haben, dann 
bestehen Sie auf tele­
fonischem Kontakt. 
Betrüger werden ein 
Gespräch immer unter 
einem Vorwand zu ver­
weigern versuchen, 

wenn sie sich als  
einen Bekannten oder 
Verwandten von Ihnen 
ausgeben. 

	■ Geben Sie bei Twint 
nie Codes von Privat­
leuten ein. Diese Funk­
tion ist ausschliesslich 
für Internetgeschäfte 
vorgesehen.

	■ Melden Sie solche 
Vorfälle der Polizei – 
auch wenn die Chancen 
gering sind, dass der 
Fall aufgeklärt wird.

will mir 250 Franken abbu-
chen», erzählt Causevic. 

Der angebliche Bekann-
te schrieb ihm, es handle 
sich dabei um eine Art De-
pot, das für die Entsperrung 
seines Handys hinterlegt 
werden müsse. Und weiter: 
«Du musst nichts bezahlen, 
es ist 100 Prozent kosten-
los.» Causevic glaubte ihm. 
Denn das Foto des Absen-
ders zeigte seinen ehema-
ligen Arbeitskollegen. Auch 
wegen des Berndeutschs 
ahnte er nichts Böses.

Nachdem die 250 Fran-
ken weg waren, hatten die 
Verfasser der Nachrichten 

noch immer nicht genug. 
Für die Rückerstattung des 
Depots müsse Causevic er-
neut einen Code bei Twint 
eingeben, schreiben sie. 
Dieses Mal sollen ihm 150 
Franken abgebucht werden. 

Auffälligkeiten in der 
Sprache sind ein Indiz

Causevic wurde stutzig. Er 
werde den Betrug melden, 
schrieb er. «Ich schwöre Ih-
nen, Ihr Geld wird nach Ab-
schluss der Schritte zurück-
erstattet», versprachen die 
Absender. Causevic brach 
den Kontakt ab und melde-

te Facebook den Vorfall – 
mit der Bitte, das Konto sei-
nes Kollegen zu sperren. 
Eine Antwort bekam er nie. 

Für die Formulierung der 
Mitteilungen scheinen die 
Gauner in Causevics Fall 
ein Übersetzerprogramm 
verwendet zu haben. Be-
sonders gegen Ende der 
Unterhaltung hin mehren 
sich die Grammatikfehler. 
Und die Nachrichten sind 
ein Mix aus Berner Mund-
art und Hochdeutsch. Sol-
che sprachlichen Auffällig-
keiten können ein Hinweis 
darauf sein, dass Betrüger 
am Werk sind.  � Stefanie Pauli 

Vorsicht: Freunde in Not sind  
in Wahrheit Gauner
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BERUFSWAHL

So finden Jugendliche jetzt 
  noch eine Lehrstelle 

Rund 13 000 Jugendliche suchten im April noch 
eine Lehrstelle für den Sommer. Es gibt mehr 
als genug offene Stellen – nur vielleicht nicht 
im gewünschten Beruf. Der K-Tipp zeigt, wie 
angehende Lehrlinge fündig werden können.

Evamaria Rechsteiner 
(Name geändert) aus 
Bern träumt von einer 

Lehre als Informatikerin. 
Im letzten Jahr klappte es 
nicht mit einer Lehrstelle. 
Deshalb hängte Rechstei­
ner ein 10. Schuljahr an und 
suchte weiter. Doch sie 
fand erneut keine Lehrstel­
le. Das Problem: Sie muss­
te fast allen Betrieben den 
Eignungstest Multicheck 
mitschicken, der ihr miss­
lungen war (siehe Kasten). 

Schliesslich erhielt sie 
das Angebot, die Lehre an 
einer privaten Computer­
schule zu beginnen. Kos­
ten: 34 000 Franken. Die­
sen Betrag konnten ihre 
Eltern nicht aufbringen. 
Nach langem Suchen hatte 
Rechsteiner aber Glück: Sie 
fand vor kurzem eine Lehr­
stelle bei einem Betrieb, der 
keinen Multicheck verlangt.

Tausende von Lehr-
stellen noch offen

Laut Anita Decian, Berate­
rin im Berufsinformations­
zentrum Uster ZH, kommt 
es nicht selten vor, dass Ju­
gendliche keine Lehrstelle 
für ihren Wunschberuf fin­
den. Trotzdem sagt Decian: 
«Wer eine Lehre machen 
möchte, wird auch jetzt 
noch fündig.»

Ende Mai waren zum Bei­
spiel auf der Plattform Be­

rufsberatung.ch noch rund 
20 000 Lehrstellen offen. 
Im April suchten laut dem 
Nahtstellenbarometer des 
Staatssekretariats für Bil­
dung, Forschung und Inno­
vation noch 13 000 Jugend­
liche eine Ausbildungs- 
stelle.

Gemäss dem Berufsbil­
dungsportal Yousty.ch gibt 
es vor allem in den Bran­
chen Hotellerie und Gast­
ronomie sowie in hand­
werklichen Berufen wie 
Maurer oder Fachmann Be­
triebsunterhalt noch viele 
offene Stellen. Auch im De­
tailhandel waren Ende Mai 
schweizweit noch rund 
1700 Lehrstellen zu verge­
ben. Schwieriger ist die Si­
tuation bei anderen Bran­
chen. Für eine kaufmän- 
nische Ausbildung gab es 
Ende Mai noch knapp 600 
offene Lehrstellen, für In­
formatiker noch rund 100. 

Einige Tipps für die Lehr­
stellensuche:

	■ In verwandten 
Berufen suchen
Das Bildungssystem in der 
Schweiz ist sehr durchläs­
sig. Oft ist die Weiterbil­
dung zum Wunschberuf 
auch später noch möglich. 
Wer etwa keine Lehrstelle 
als Informatikerin findet, 
könnte eine Lehre als Elek­
tronikerin, Automatikerin 
oder Gebäudeinformatike­

rin machen und sich nach 
der Lehre Richtung Infor­
matik weiterbilden.

Tipp: Das Berufsbildungs­
portal Yousty.ch hilft bei der 
Suche nach verwandten 
Berufen. Dort können Ju­
gendliche gratis den Test 
«Berufs-Finder» machen. 
Er dauert lediglich drei Mi­
nuten. Der Test zeigt alle 
Berufe an, die zu den eige­
nen Interessen passen. Da­
bei werden stets auch ver­
wandte Berufe angegeben. 
Zeigt der «Berufs-Finder» 
zum Beispiel, dass Fach­
frau Apotheke passend 

wäre, kann man auch die 
verwandten Berufe medi­
zinische Praxisassistentin 
oder Dentalassistentin an­
schauen. In diesen Berufen 
gab es auf Yousty.ch Ende 
Mai noch mehr freie Lehr­
stellen als für das Profil 
Fachfrau Apotheke.

	■ Beratung in Anspruch 
nehmen
Die Fachleute in den Be­
rufsbildungszentren ken­
nen viele mögliche  Wege 
zu einer Lehrstelle. Laut 
Anita Decian ist es jetzt 
noch nicht zu spät, sich für 

eine Beratung anzumelden. 
Adressen von Stellen gibt 
es unter Berufsberatung.ch/
dyn/show/8242.

	■ Viele Bewerbungen 
einreichen
Es kann sich lohnen, auch 
Firmen Bewerbungen ein­
zureichen, bei denen keine 
Lehrstellen angeboten wer­
den. «Grosse Betriebe mit 
vielen Lehrstellen schrei­
ben nicht jede Stelle ein­
zeln aus», sagt Decian. «Ist 
etwa jemand abgesprungen, 
der die Gymiprüfung ge­
schafft hat, kann es gut sein, 

Elektronikerlehre: 
Nach dem Abschluss 

ist eine Weiter
bildung zum Infor-

matiker möglich
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So finden Jugendliche jetzt 
  noch eine Lehrstelle 

dass der Betrieb noch spon­
tan eine Stelle vergibt.»

	■ Lehre auf schulischem 
Weg absolvieren
Im vergangenen Jahr ent­
schieden sich rund 3700 
Jugendliche für eine schu­
lisch organisierte Grund- 
bildung. Dabei drückt man 
zuerst die Schulbank und 
absolviert erst gegen Ende 
der Lehrzeit ein Praktikum. 

Es gibt zahlreiche priva­
te Schulen. Nachteil:  Kauf­
männische Ausbildungen 
etwa kosten häufig mehre­
re Zehntausend Franken. 
Zwar sind auch für Privat­
schulen Stipendien erhält­
lich. Stiftungen bieten eben- 
falls Hilfe. Doch meistens 
bleibt ein grösserer Betrag 
an den Familien hängen. 
Anita Decian sagt: «Wer ei­
nen solchen Weg in Be­
tracht zieht, sollte vorher 
unbedingt in der Schule 
schnuppern und prüfen, ob 
diese Berufsausbildung 
passt.» � Mirjam Fonti

Für den Eignungstest kann man sich vorbereiten

Der Multicheck ist ein 
Eignungstest der Firma 
Gateway Solutions AG in 
Bern. Viele Lehrbetriebe 
verlangen den Multi-
check bei einer Bewer-
bung. Er ist teuer: Der 
Test kostet Jugendliche 
bis zu 100 Franken 
(K-Tipp 16/2021).

Viele Schülerinnen und 
Schüler absolvieren den 
Test unvorbereitet und 

sind dann von der Art 
der Aufgaben und vom 
Zeitdruck überfordert.
Berufsberaterin Anita 
Decian empfiehlt des-
halb, sich gut auf den 
Test vorzubereiten: 
«In vielen Berufsinfor-
mationszentren können 
die Jugendlichen gratis 
üben.»

Das Unternehmen 
Colunis Group GmbH aus 

Thalwil bietet zudem un-
ter Mymulti.ch Übungs-
material für die ver-
schiedenen Tests an. 
Lernkarten gibt es ab 
50 Franken, Prüfungs
simulationen ab 95 Fran-
ken.

Gut zu wissen: Längst 
nicht alle Unternehmen 
verlangen bei Bewer-
bungen den Multicheck-
Test. 

Darum bin ich für die SBB 
keine Entdeckerin

Von Zeit zu Zeit fordere ich bei grösseren 
Unternehmen Daten an, die über mich 
persönlich gesammelt wurden. Auf diese 
Weise will ich nachprüfen, ob die Firmen 
zusätzliche Informationen über mich 
gespeichert haben. 

Auch von den SBB verlange ich einmal 
jährlich einen Auszug mit den über mich 
erhobenen Daten. Denn das Bahnunterneh-
men speichert nicht nur alle Informationen zu 
Reisen und Abos seiner Kunden, sondern 
auch Angaben von anderen Unternehmen. 

Kürzlich erhielt ich von den SBB den neusten 
Datenauszug – und erschrak. Jahrelang 
hatten mich die SBB in ein Kundensegment 
eingeteilt, das sie «Die Entdecker» nennen. 
Die Zuweisung zu einem bestimmten 
Kundensegment beeinflusst die Werbung, die 
Passagiere von den SBB erhalten. Laut dem 
jüngsten Datenauszug gehöre ich neu zum 
Segment «Anspruchsvolle». Das passt mir 
gar nicht. «Entdecker» tönt nach Abenteuer, 
bei einer «Anspruchsvollen» denkt man aber 
eher an eine Nörglerin. Da würde ich noch 
lieber zum Segment «Geniesserin» gehören - 
aber dafür gehe ich wohl zu wenig oft ins 
Zugrestaurant.

Ich fragte mich: Weshalb haben mich die SBB 
in eine andere Kundenkategorie eingeteilt? 
Bin ich zu häufig in der 1. Klasse gefahren? 
Oder habe ich zu wenig Ausflugsreisen unter-
nommen?

Ich erkundigte mich bei den SBB: Was genau 
macht diesen «Entdecker» aus? Laut dem 
Unternehmen spielen das Abo und die ge-
wählte Klasse eine Rolle. Doch selbst wenn 
ich mehr 2. Klasse fahren würde, gäbe es für 
mich wohl keinen Weg zurück in die Kategorie 
der Entdecker. Denn ein weiteres Kriterium 
für die Einteilung in ein Kundensegment ist 
laut den SBB das Geburtsdatum. Und ich 
fürchte, ich bin für die SBB bereits zu alt, um 
noch als Entdeckerin zu gelten.

PERSÖNLICH

Mirjam 
Fonti
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Ankreuzen, abonnieren, profitieren.

Talon senden an: K-Tipp-Aboservice, Postfach, 8024 Zürich. Tel. 044 253 90 90, abo@ktipp.ch

Ich abonniere den K-Tipp: 

 für 1 Jahr, Fr. 47.50    für 2 Jahre, Fr. 90.–

Preise inkl. Versand (Inland) und MwSt.

Meine Adresse

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Die Bestellung ist ein Geschenk für

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

«Ein grosses Lob für den K-Tipp.

Ich lese ihn immer sofort, wenn ich

die neueste Ausgabe erhalte.

Schon oft habe ich viele nützliche

Infos für mich herauspicken können.»

 Karin Werro,

Guschelmuth FR
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KE
YS

TO
NE

35K-Tipp Nr. 11    5. Juni 2024

LESERBRIEFE

«Prämieninitiative setzt Bund unter Druck»
K-Tipp 9/2024: Initiative 
zur Prämienentlastung – 
im Abstimmungsbüchlein 
malt der Bund schwarz

Am 9. Juni entscheidet die 
Schweizer Stimmbevölke-
rung über die Prämienent-
lastungsinitiative. Diese 
will, dass niemand mehr als 
10 Prozent seines verfüg-
baren Einkommens für die 
Krankenkasse bezahlen 
muss. Der K-Tipp schreibt, 
dass der Bund die Kosten 
dafür überschätze. In die-
sem Zusammenhang habe 
ich einen Vorschlag für den 
Bund: Gäbe es endlich eine 
Einheitskasse, könnte man 
auf einen Schlag sehr viel 
Geld sparen. All die über-
bezahlten Verwaltungsräte 
der Kassen würden weg-
fallen, dazu auch die Spon-
sorengelder an Sportver-

eine. Auch all die Kosten 
zum Abwerben von Kunden 
könnte man sich sparen. 
Meine Krankenkasse kos-
tet pro Monat 568 Franken, 
bei einem Einkommen von 
2800 Franken netto. Ein 
Horror! 

Roswitha Schorno, Emmen LU

Der Bund malt laut K-Tipp 
zwar schwarz bei den Fol-
gen der Prämieninitiative. 
Trotzdem ist diese Vorla-
ge der falsche Weg. Man 
muss endlich etwas gegen 
die Abzocke der Pharma-
firmen, Ärzte und Spitäler 
unternehmen. 

Jan Winiger, Dottikon AG

Die Annahme dieser Initi-
ative hätte einen Vorteil: 
Bund und Kantone stünden 
möglicherweise endlich 
unter Druck, gegen die 

steigenden Kosten effizi-
ent vorzugehen. Dann wür-
den die stetig wachsenden 
Kosten nicht mehr das 

Haushaltsbudget des Bür-
gers, sondern dasjenige 
des Bundes und der Kan-
tone belasten. Und nein: 

Eine Steuererhöhung wer-
den wir bei einer Annahme 
nicht goutieren.

Ursi Zimmermann, Buochs NW

«Öffentliche Gelder 
verschleudert»

K-Tipp 10/2024: Armee 
gibt Steuergelder für 
besseres Verständnis 
der Generation Z aus

Der K-Tipp hat berichtet, 
dass die Schweiz pro Kopf 
mehr Geld fürs Militär aus-
gibt als ihre Nachbarländer. 
Und dazu noch Mittel ein-
setzt, um sich in Bezug auf 
die Generation Z beraten 
zu lassen. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass das Ver-
teidigungsdepartement 

mit fragwürdigen PR-Auf-
trägen öffentliche Gelder 
verschleudert – selbst wenn 
man es in der heutigen Zeit 
als wichtig erachtet, dass 
die Armee gut ausgebildet 
ist und über ausreichend 
moderne und effiziente 
Verteidigungsmittel ver-
fügt. Selbstverständlich 
soll zu diesem Thema auch 
die Meinung der Jüngeren 
eingeholt werden – aber ge-
wiss nicht so, dass sich 
«Gschäftlimacher» eine 
goldene Nase verdienen 
können.
� Kurt Knecht, Stettfurt TG

«Hamster gehören 
nicht in Gitterkäfige»

K-Tipp 10/2024: 
Kleintiere leiden unter 
staubender Streu

Den Bericht über die staub-
freie Einstreu für Hamster 
finde ich top. Mühe habe 
ich aber mit dem abgebil-
deten Hamster mit Hams- 
terrad und Gitterkäfig. Das 
Rad ist viel zu klein, und 
Hamster sollte man nicht 
in Gitterkäfigen halten. Sie 
sind Bodenbewohner und 
brauchen viel Einstreu. In 
einem Gitterkäfig kann man 
zu wenig einstreuen. Hams-
ter sollte man in einem gut 
durchlüfteten Glasterrari-
um halten.

Sandra Wagner, Jona SG

Beim Artikel über Streu für 
Kleintiere ist ein Hamster 

in einem nicht artgerech-
ten Käfig abgebildet. Hams- 
ter sollten in grosszügigen 
Terrarien mit grossem Lauf- 
rad und tiefer Einstreu ge-
halten werden. Das winzi-
ge Laufrad schädigt den 
Rücken. Gitterhaltung ver-
leitet den nicht zum Klet-
tern geborenen Hamster 
dazu, hochzuklettern und 
aus der Höhe herabzustür-
zen. Mögliche Folge sind 
Knochenbrüche.

Susanne Gulino, Zufikon AG

«Regionale Anbieter 
nicht berücksichtigt»

K-Tipp 10/2024: 
Günstig fernsehen 
mit dem richtigen Abo

Der K-Tipp hat die Preise 
von TV-/Internet-Abos ver-
glichen. Dazu möchte ich  
ergänzen, dass es auch 

noch die Firma Sasag AG in 
Schaffhausen gibt. Dieser 
Kabelnetzbetreiber deckt 
den ganzen Kanton Schaff-
hausen ab. Vergessen Sie 
dies bitte bei künftigen Ver-
gleichen nicht.

R. M., Schaffhausen

Wir staunen immer wieder, 
dass bei Vergleichen von 
TV- und Internet-Abos das 
Angebot der Firma Breit-
band nie erwähnt wird. 
Breitband ist in der Region 
Basel weit verbreitet. 

Irmgard Schmid, 
Kaiseraugst AG

Anmerkung der Redaktion: 
Der K-Tipp hat Abos für TV 
und Internet verglichen, die 
in der ganzen Schweiz er-
hältlich sind. Abos, die aus-

Prämieninitiative: «Bei einem Ja würde das Haushaltsbudget der Bürger entlastet»

ADRESSÄNDERUNGEN

Adressänderungen bitte melden! Die Post leitet den Verlagen die 
neuen Adressen von Abonnenten nicht mehr weiter. Darum gilt beim 
Zügeln: Melden Sie die neue Adresse dem K-Tipp per E-Mail  
abo@ktipp.ch oder per Tel. 044 253 90 90.  So erhalten Sie den 
K-Tipp ohne Unterbruch.

Weiter auf Seite 36
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schliesslich in grösseren Re-
gionen angeboten werden, 
kann der K-Tipp nur stich-
probenmässig erheben.

«Einreiseregeln 
frühzeitig abklären»

K-Tipp 10/2024: 
Reisepass nicht lange 
genug gültig – Passa
gierin auf eigene Kosten 
zurückgeschickt

Eine junge Zürcherin hatte 
nur einen provisorischen 
Reisepass für Indonesien 
und musste auf eigene Kos-
ten aus Bali zurück in die 
Schweiz reisen. Der K-Tipp 
kritisiert die Airline Emi
rates dafür, dass sie der 
Frau bei den Kosten des 
Rückflugs nicht entgegen-
kam. Doch die Airline ist 
nicht für die Information 
der Passagiere über Einrei-

sebestimmungen zustän-
dig. Es ist etwas naiv, sich 
nicht früh genug um diese 
Regeln zu kümmern. Hätte 
die Frau den Flug in einem 
Reisebüro gebucht, wäre 
ihr das nicht passiert. Denn 
dort erhält man fachmän-
nisch und kompetent Aus-
kunft.

Doris Fiedler, Rohr (Aarau) AG

«Saubere Fenster 
mit Abwaschmittel»

K-Tipp 9/2024: Gute 
Glasreiniger für weniger 
als zwei Franken

Bin ich die Einzige, die 
Fenster noch mit norma-
lem Abwaschmittel und 
Sprit reinigt? Ich verzichte 
auf Glasreiniger, und trotz-
dem sind meine Fenster 
sauber.
� Ursula Picenoni, Champfèr GR

«Bestellung bei Temu 
ist unverantwortlich»

K-Tipp 10/2024: Velo
zubehör – Billigware 
von Temu teilweise 
alltagstauglich

In einem Praxistest von 
Velozubehör wurde Billig-
ware vom chinesischen 
Portal Temu mit Produkten 
aus Läden in der Schweiz 
verglichen. Der K-Tipp prüf-
te mehrere Artikel auf ihre 
Tauglichkeit. Dass die Bil-
ligpreise bei Temu nur we-
gen der meist sehr schlech-
ten Arbeitsbedingungen 
möglich sind, blieb uner-
wähnt. Nur am Rand wies 
der K-Tipp darauf hin, dass 
Temu-Waren per Flugzeug 
importiert werden. Dort 
fehlt zudem der Hinweis, 
dass der Transport per Flug- 
zeug eine viel schlechtere 
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Velozubehör: «Temu-Waren mit schlechter CO2-Bilanz»

GRATIS TESTEN!

Mehr Informationen unter: www.dexcom.com

Mit Dexcom G7 habe ich meine Zuckerwerte 
einfach immer im Blick – ohne Fingerstechen.*

MEIN DIABETES? 
IM GRÜNEN BEREICH

Das Dexcom G7 ist in einer mmol/L- und mg/dL-Ausführung verfügbar. | * Ausser in Ausnahmesituationen. Werkseitig kalibriert. Wenn die Warnungen zu den Gewebeglukosewerten und die Messwerte auf dem Dexcom 
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Die AHV-Rente kommt nicht automatisch – sie muss beantragt werden. 
Den Zeitpunkt kann man selbst bestimmen – ganz nach den eigenen 
individuellen Bedürfnissen. Das Gleiche gilt für die Pensionskasse, 
allfällige Freizügigkeitsleistungen und Gelder der dritten Säule. Das 
Pensionierungspaket des K-Tipp enthält:

■	eine zehnseitige Anleitung zum Bezug von Renten der AHV und Leistungen 		
	 der Pensionskasse, Freizügigkeitsgeldern und Guthaben der 3. Säule sowie 
	 einen Antrag auf Ergänzungsleistungen 			 

■	fünf Antragsformulare zum Ausfüllen und Versenden

■	Steuertipps im Zusammenhang mit dem Bezug der Leistungen  
	 bei der Pensionierung

Preis: Fr. 15.– inklusive MwSt. und Versand

Zu bestellen mit dem Talon auf Seite 24, über Tel. 044 253 90 70, 
per E-Mail an ratgeber@ktipp.ch oder im Internet über 
www.ktipp.ch ! Shop

So kommt die 
Rente rechtzeitig.

F 

Formulare und 
Vorlagen

Impressum

K-Tipp, Postfach 431, 8024 Zürich
Tel. 044 266 17 17
redaktion@ktipp.ch, www.ktipp.ch

Impressum

K-Tipp, Postfach 431, 8024 Zürich
Tel. 044 266 17 17
redaktion@ktipp.ch, www.ktipp.ch

Pensionierungspaket

AHV

P E N S I O N I E R U N G S P A K E T

Ergänzungsleistungen

Pensionskasse

3. Säule

Steuertipps

Vorname, Name:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

AHV-Nr.:

Telefon:

E-Mail:

EINSCHREIBEN

Adressiert an die kantonale Ergänzungsleistungsstelle:

Ort und Datum:

Betrifft: Antrag für Ergänzungsleistungen respektive Zusatzleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit beantrage ich Ergänzungsleistungen und soweit möglich Zusatzleistungen. Ich beant-

rage diese soweit möglich rückwirkend als auch für die Zukunft. Ich bitte Sie, mir das kantonale 

 Anmeldeformular zuzustellen. Bitte teilen Sie mir auch die Stellen mit, bei denen ich Hilfe zum 

 Ausfüllen erhalte, falls ich auf diese angewiesen bin.

Freundliche Grüsse

Vorname, Nachname:

Unterschrift:

Ergänzungsleistungen
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1. Personalien

1.1 Name

 
Auch Name als ledige Person

1.2 Alle Vornamen

 
Rufname in Grossbuchstaben

1.3 Geburtsdatum

 
TT, MM, JJJJ

1.4 Versichertennummer

756

AHV 13-stellig, Eingabe ohne Punkt und Leerzeichen.

Die AHV-Nummer finden Sie auch auf Ihrer schweizerischen

Krankenversicherungskarte.

1.5 Geschlecht

männlich
weiblich

1.6 Zivilstand

ledig

verheiratet

seit:

 

eingetragene Partnerschaft
seit:

 

verwitwet

seit:

 

durch Tod aufgelöste

Partnerschaft

seit:

 

geschieden

seit:

 

gerichtlich aufgelöste

Partnerschaft

seit:

 

richterlich getrennt

seit:

 

richterlich getrennte

Partnerschaft

seit:

 

1.7 Adresse

Strasse, Nr.

 

PLZ, Ort

 

Telefon / Mobile

 

E-Mail

 

1.8 Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit

 
Schweizer Bürgerrecht seit:

 

Heimatort / K
anton

 

Anmeldung für eine Altersrente
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CO2-Bilanz aufweist als der 
Transport per Schiff. Fazit: 
Es ist unverantwortlich, Te-
mu-Produkte zu bestellen.

Haymo Empl, Winterthur

«Günstiges Angebot 
von Lycamobile»

K-Tipp 5/2024: Anrufe 
ins Ausland kosten in der 
Schweiz sechs Mal so viel 
wie in der EU

Der K-Tipp verglich die Kos-
ten von Telefonaten ins 
Ausland. Mich erstaunt im-
mer wieder, dass bei Ver-
gleichen von Telefonkos-
ten Lycamobile fast nie 
aufgeführt wird. Ich ver-
wende seit sechseinhalb 
Jahren ein Prepaidangebot 
von Lycamobile: 40 Giga-
byte (GB) Daten in der 
Schweiz sind für mich aus-
reichend. Wenn ich mal für 

ein paar Tage in ein EU-
Land reise, komme ich mit 
3 GB aus, ansonsten kaufe 
ich mir für wenig Geld ein 
Zusatzpaket. Punkto Tele-
fonate und SMS muss ich 
mir nie Gedanken machen. 
Dafür kaufe ich jeweils vor-
ab ein 6-Monate-Guthaben. 
Das gibt zusätzlich Rabatt 
auf die Telefonkosten. 

Markus Gerber, Buchs SG

«Unberechtigte Kritik 
an Apple-Geräten»

K-Tipp 8/2024, 9/2024: 
Hersteller von Elektro- 
geräten bieten schnell 
keine Ersatzteile mehr an

Ein K-Tipp-Leser kritisiert, 
dass Hersteller Apple für 
seine älteren Geräte keine 
Progammupdates mehr lie-
fere. Mit dieser Kritik bin 
ich nicht einverstanden. 

Erstens kann man auch äl-
tere iPads und iPhones gut 
reparieren lassen. Zwei-
tens erhalten sie Updates  
länger als die meisten Kon-
kurrenzprodukte. Und drit-
tens kann man Geräte, bei 
denen sich das aktuelle Up-
date nicht mehr installie-
ren lässt, ohne Probleme 
weiter benutzen. Viele 
Apps benötigen nicht das 
aktuelle Betriebssystem. 
Hinzu kommt: Sicherheits
updates liefert Apple auch 
für ältere Betriebssysteme. 
Und wenn ein iPad oder ein 
iPhone wirklich nicht mehr 
für den täglichen Gebrauch 
taugt, kann man das Gerät 
immer noch als Uhr und 
Wecker, E-Reader, Zweit-
monitor oder als digitalen 
Bilderrahmen benutzen. 
Mein ältestes Apple-Gerät 
zum Beispiel ist ein iPad 
Mini aus dem Jahr 2009 . Es 

dient mir immer noch als 
Wecker.

Julian Keel, Goldach SG

«Bargeldloses Zahlen 
sollte gratis sein»

K-Tipp 8/2024: National-
bank könnte problemlos 
Geld ausschütten

Stets wird die Nationalbank 
als Milchkuh gesehen, die 
Geld ausschütten sollte. 
Doch das entspricht nicht 
ihrem Auftrag. Die Natio-
nalbank muss Bargeld be-
reitstellen und den bar-
geldlosen Zahlungsverkehr 
unterstützen. Beim bar-
geldlosen Bezahlen fallen 
überall Kosten an, die di-
rekt oder indirekt die Kon-
sumenten zu berappen ha-
ben. Warum verlangt nie- 
mand in einem Vorstoss, 
den Auftrag der National-

bank so zu erweitern, dass 
in der Schweiz bargeldlo-
ser Zahlungsverkehr ge-
nauso gratis ist wie Bar-
geld? Schliesslich spart die 
Nationalbank bei der Be-
reitstellung von Bargeld 
grosse Summen ein.
Benno Tschümperlin, Sachseln OW

Ihre Meinung  
interessiert uns 

Für Anmerkungen,  
Ergänzungen, Kritik oder 
Lob – hier die Adresse:  
K-Tipp, Leserbriefe,  
Postfach, 8024 Zürich,  
E-Mail: redaktion@ktipp.ch  

Bitte geben Sie auch in 
E-Mails Ihre vollstän dige 
Adresse und Ihre Telefon-
nummer an. Die Redaktion 
behält sich vor, Leserbriefe 
zu redigieren und zu kürzen.

KONTAKT

GRATIS TESTEN!

Mehr Informationen unter: www.dexcom.com

Mit Dexcom G7 habe ich meine Zuckerwerte 
einfach immer im Blick – ohne Fingerstechen.*

MEIN DIABETES? 
IM GRÜNEN BEREICH
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G7-System nicht den Symptomen oder Erwartungen entsprechen, sollten Patientinnen und Patienten ein Blutzuckermessgerät verwenden, um Behandlungsentscheidungen zu ihrem Diabetes zu treff en. | Dexcom G7 
Empfänger optional. | Die Übertragung der Glukosewerte auf eine kompatible Smartwatch erfordert die gleichzeitige Nutzung eines kompatiblen Smartphones. | Kompatible Geräte sind separat erhältlich. Eine Liste 
kompatibler Geräte fi nden Sie unter: www.dexcom.com/de-CH/compatibility | Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Share sind eingetragene Marken von Dexcom, Inc. in den USA und 
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MIETKAUTION

Mietkautionsversicherung: 
Teure Alternative zum Depot

Viele Wohnungsmieter haben Mühe, bei 
Vertragsabschluss eine Kaution von drei 
Monatszinsen zu zahlen. Versicherungen wie 
Swisscaution versprechen eine Alternative. 
Doch die Prämie ist hoch, die Leistung gering.

Wer in eine Mietwoh­
nung zieht, muss 
bis zu drei Monats­

mieten als Kaution hinter­
legen. Das Geld dient dem 
Vermieter als Sicherheit für 
den Fall, dass beim Auszug 
des Mieters nicht alle Rech­
nungen bezahlt sind. Bei ei­
nem Monatszins von bei­
spielsweise 2000 Franken 
macht die Mietkaution bis 
zu 6000 Franken aus. Der 
Betrag muss auf einem 
Sperrkonto deponiert wer­
den.

Als Alternative gibt es 
Mietkautionsversicherun­
gen. Dafür bezahlen Mieter 
eine jährliche Prämie, und 
die Versicherung haftet ge­
genüber dem Vermieter für 
die vereinbarte Mietkau­
tion. Zudem zahlt sie die­
sem beim Auszug des Mie­
ters die Kosten für allfällige 
Schäden. Dieses Geld for­
dert die Versicherung vom 
Mieter zurück. Mit der Prä­
mie zahlen die Mieter also 
bloss die Absicherung des 
Vermieters – für Schäden 

an der Wohnung müssen 
sie nach dem Auszug trotz­
dem aufkommen (K-Tipp 
11/2020).

Versicherung oft aus 
Geldmangel gewählt

Vor sieben Jahren zeigte 
eine Umfrage des Internet­
vergleichsportals Compa­
ris: Ein grosser Teil der 
Kunden mit Mietkautions­
versicherung hat keine Er­
sparnisse. Rund die Hälfte 
der Mieter, die eine solche 
Versicherung abschlossen, 
taten dies aus Geldmangel. 

Der mit Abstand grösste 
Mietkautionsversicherer ist 
Swisscaution, eine Tochter­
firma des Versicherungs­
konzerns Mobiliar. Die Prä­

mie beträgt 5 Prozent der 
Mietkaution pro Jahr, plus 
zusätzliche Gebühren. Bei 
einer Kaution von 6000 
Franken belaufen sich die 
Kosten jährlich auf 336 
Franken.  

Gleich hoch wie bei Swiss- 
caution ist die Prämie bei 
den Gesellschaften First­
caution und Smartcaution.  
Helvetia und Axa sind mit 
4 Prozent der Kautionssum­
me etwas günstiger.

Das Geschäft mit Kau­
tionsversicherungen bringt 
den Versicherern hohe Ge­
winne. Swisscaution etwa 
nahm 2023 laut Jahresbe­
richt über 70,2 Millionen 
Franken ein, vor Steuern 
betrug der Gewinn 25,2 Mil­
lionen Franken. Er belief 

sich also auf über einen 
Drittel des Umsatzes.

Für Mieter hingegen ist 
eine Kautionsversicherung 
ein Verlustgeschäft. Sie kos­
tet mehrere Hundert Fran­
ken pro Jahr. Ein Mietzins­
depot aber ist kostenlos und 
bringt erst noch einen Zins­
ertrag. Mietzinsdepots sind 
Sparkonti auf den Namen 
des Mieters. Geld kann nur 
in gegenseitigem Einver­
nehmen der Parteien abge­
hoben werden. Ein Jahr 
nach dem Ende eines Miet­
verhältnisses muss die 
Bank das Geld dem Mieter 
zurückzahlen, sofern der 
Vermieter dann weder eine 
Betreibung noch eine Kla­
ge eingeleitet hat.

� Thomas Schwendener
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Mietereinzug: Depot-
versicherungen haften 
nur für die Mietkaution, 
nicht für Schäden an 
der Wohnung 
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Eistee im Test

K-Tipp vom 19. Juni:

Cartoonist Beck über Brote, die leichter sind als deklariert
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NEU

 WISSEN

140 Seiten Tipps 
zum Einkaufen.

Clever einkaufen, Fr. 12.– 
Bestellen Sie das neue K-Tipp Wissen auf Seite 24, über Tel. 044 253 90 70, 
ratgeber@ktipp.ch oder auf www.ktipp.ch

Im neuen K-Tipp Wissen im handlichen 
Kleinformat erfahren Sie, wie Händler mit 
Preisen und Angaben auf Verpackungen 
tricksen – und welche heiklen Stoffe sich  
in Esswaren und Kosmetika verstecken. 
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